
Amtsgericht Tiergarten 

Im Namen des Volkes 



tz Berlins zu einer 

Die Angeklagte wird wegen Verstoßes gegen das Vrersammiungsfreiheitsges® 

Geldbuße von 150,00 Euro (einhundertfünfzig Euro) verurteilt 

- en. 

Sie hat die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen zu trag 

88 14 Abs. 1, 27 Abs. 1 Nr. 5 VersFG BE 

Gründe: 

Strafrechtlich ist sie bisher nicht in Erscheinung getreten. 

N. 

Am 7.11.2022 gegen 9:40 Uhr setzte sich die Angeklagte mit neun weiteren Personen als Mitglied 

der Gruppierung „Aufstand der letzten Generation“ aufgrund eines zuvor gefassten gemeinsamen 
Tatplanes auf die kompleite Breite der vierspurigen Fahrbahn an der Kreuzung 

Mehringdammi/Yorckstr. in 10961 Berlin. Bereits kurze Zeit später trafen polizeiliche Kräfte des 
Abschnitts 52 sowie der Fahrradstaffel ein, die erste Absperrmaßnahmen ergriffen und drei 

Personen von der Fahrbahn auf den Gehweg verbringen konnten, da diese nicht auf der Fahrbahn 
- wie die anderen sieben Personen, zu den auch die Angeklagte gehörte — mittels Sekundenkleber 

festgeklebt waren. Dadurch entstand eine Rettungsgasse auf einer der vier Spuren. Die in der Mitte der Personenkette sitzende Angeklagte hatte Ihre linke Handfläche mit Sekund un 
der Fahrbahn fesigekiebt. Gemeinsam mit weiteren Personen hielt die en enkleber auf 

agte u. mit der Aufschrift „Was, wenn die Regierung das nicht im Griff hat?“ an: gte u.a. ein Plakat 

Ze amit sowie weiteren 
auf die Fol 

aufmerksam zu machen und schärfere Klimaschutzmaßnahmen zu ford gen der Klimakrise 
ordern, 

Plakaten und Flugblättern, die an Passanten verteilt wurden 



Aufgrund der Blockade entstand - wie von der Angeklagten zumindest billigend in Kauf 

genommen — ein Rückstau von ca. 700 Metern bis zur Kreuzung Mehringdamm/ 
Blücherstraße/Obertrautstraße. Eine Umfahrung des Staus war grundsätzlich über die 

Barutherstraße möglich; eine teilweise Auflösung des Staus war zudem über eine 

Wendemöglichkeit ca. 30 m vor dem blockierten Straßenbereich in den Gegenverkehr möglich. 

Rettungsfahrzeuge und ähnliche Fahrzeuge waren von der Aktion nicht betroffen. 

Um 9:58 Uhr und 10:01 Uhr wurde der Angeklagten sowie den weiteren 

Versammlungsteilnehmer/innen durch PHK Pagenhardt mittels Lautsprecherdurchsage die 

beschränkende Verfügung bekannt gegeben, dass sich die betreffenden Personen auf den 

Gehweg zu begeben hätten. Auf diese Aufforderung reagierten die sieben festgeklebten Personen 

vor Ort nicht. Um 10:03 Uhr wurde die Auflösung der Versammlung von dem Zeugen PHK 

Pagenhardt verkündet. Die sieben angeklebten Personen wurden mit Hilfe von Öl und 

Holzstäbchen ab 10:25 Uhr von angeforderten „Spezialkräften‘ nach und nach von der Fahrbahn 

gelöst. Die Ablösung der Angeklagten selbst dauerte ca. 17 Minuten. Die Angeklagte stand sodann 

unverzüglich freiwillig auf, leistete keinen Widerstand und war nach Darstellung der Zeugen 

Pagenhardt, Kern und Borrmann zu jedem Zeitpunkt kooperativ. 

Die Teilsperrung der Fahrbahn hielt von 10:22 Uhr bis 12:28 Uhr an und beendet wurden die 

polizeilichen Maßnahmen insgesamt um. 12:50 Uhr. 

IN. on 

Die Feststellungen zu den persönlichen Verhältnissen beruhen auf den Angaben der Angeklagten 
in der Hauptverhandlung sowie dem ergänzenden Bericht der Jugendgerichtshilfe. 
Die Feststellungen zu den Vorbelastungen beruhen auf der Verlesung des die Angeklagte 
betreffenden Bundeszentrairegisterauszugs vom 18.10.2023. 

Die Feststellungen zu Il. und die Überzeugung, dass die Angeklagte die Tat wie unter II. dargelegt 
begangen hat, beruhen neben der glaubhaften Einlassung der Angeklagten, im Übrigen auf den 
Angaben der Zeugen PHK Tg PM nel SEN 

der in Augeschein 
genommenen Skizze Bl. 21, der in Augenschein genommenen Lic htbilder Bl. 22-27 sowie 45-46 
d.A.. Auf die vorgenannten Lichtbilder sowie die Skizze wird jeweils nach $ 267 Abs. 4 Satz 3 
StPO Bezug genommen, 

Die Angeklagte hat sich dahingehend eingelassen, dass sie sich bereits früh 
Klimaschutz eingesetzt habe und auch Teil der „Fridays For Future Bewegung“ g 
dringlichen Änderungen seien jedoch nicht gekommen und die Menschheit ha 
verlieren. Ein Handeln seitens der Politik sei nach den wissenschaftlichen Erk 
zeitkritisch, um unumkehrbare ökologische Entwicklungen, welche die Lebensg 

zeitig für mehr 

ewesen sei. Die 

be keine Zeit zu 

enntnissen jedoch 

Fundlagen künftiger 
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Generationen gefährdeten, zu verhindern. Daher habe sie sich im vergangenen Jahr Aktionen der 

„Letzten Generation“ angeschlossen, um öffentlichkeitswirksam und gewaltlos Beachtung des 

Problems in der Politik zu bewirken. Es sei ihr wichtig gewesen, friedlich und respektvoll mit den 

Polizeibeamten umzugehen. Die Aktionen seien allgemein angekündigt gewesen. Neben der 

Öffentlichkeitswirksamkeit der Aktion sei es ihr auch darum gegangen, die blockierten Autofahrer 

wachzurütteln, da der Individualverkehr einen erheblichen Beitrag zum CO2-Ausstoß leiste. Am 

7.11.2022 sei die Polizei recht zügig vor Ort gewesen. Eine Spur sei sehr schnell wieder 

freigegeben worden, weil drei Teilnehmer sich zielgerichtet nicht angeklebt hätten, um eine 

Rettungsgasse freizuhalten. 

Der Zeuge POM BE: an, er sei bereits an unzähligen Einsätzen im Zusammenhang mit 

Aktionen von festgeklebten Klimaaktivisten beteiligt gewesen und habe niemals erlebt, dass von 

den Aktivisten Gewalt verübt worden sei. Es gebe keinerlei Aggressionen, die von ihnen 

ausgingen. Vorliegend habe es die Möglichkeit gegeben, den Verkehr abzuleiten. Der ganze 

Vorgang habe seinerzeit deshalb verhältnismäßig lang gedauert, weil man seinerzeit noch auf die 

Spezialisten zum Ablösen gewartet habe. Dies sei nunmehr anders, so dass die Störungen viel 

schneller beseitigt werden könnten. Aufgrund der Möglichkeit kurz vor der blockierten Kreuzung zu 

wenden, hätten selbst Fahrzeuge direkt an der Blockade vorsichtig rückwärts aus dem Stau 

herausgeleitet werden können. 

Der Zeuge PHK BE: er seit ca. 15 Minuten nach der Alarmierung vor Ort gewesen 
und da sei in der Mitte bereits eine Spur freigewesen, aber Absperrungen durch den Abschnitt und 
die Fahrradstaffel eingerichtet gewesen. Die Straße sei an der Stelle vierspurig. Die Angeklagte sei 
die vierte Person mittig gewesen und hätte mit der linken Hand am Asphalt geklebt. Sie hätten 

Plakate zur Klimakrise gezeigt. Deshalb sei man von einer Versammlung ausgegangen. Er habe 

dann Verfügungsdurchsagen getätigt, in welchen deutlich dargelegt worden sei, dass es sich um 
eine Versammlung handle und die Teilnehmer sich auf den Gehweg begeben sollten. Der 
Aufforderung sei niemand nachgekommen. Anschließend sei die Versammlung um 10:03 Uhr 
durch ihn aufgelöst worden. Die Personen seien dennoch angeklebt auf der Fahrbahn verblieben 
und seien dann ab 10:25 Uhr gelöst worden. Schließlich seien noch die Personalien einiger 
Geschädigter aufgenommen worden, da sie dies vorher aus personellen Gründen nicht geschafft 
hätten. Derartige Aktionen seien allgemein angekündigt gewesen und die Polizei sei deshalb auf 
Blockadeaktionen eingestellt gewesen. Die konkrete Blockade sei hingegen seiner Erinnerung 
nach bezogen auf Örtlichkeit und Zeitpunkt nicht angekündigt gewesen. 

Die Zeugin vor bestätigte die problemlose Loslösung der Angeklagten binnen 17 Minuten 

Die Angaben der gehörten Polizeizeugen sind glaubhaft, plausibel, nachvollziehbar und in sich 
stimmig. Sie decken sich den Angaben der Angeklagten. Die Zeugen konnten Sich an das von 
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ihnen Bekundete noch sicher erinnern und es besteht kein Zweifel daran, dass sie das von ihnen 

Geschilderte, soweit es in ihr Wissen gestellt ist, zutreffend wahrgenommen und wahrheitsgemäß 

wiedergegeben haben. Ein Motiv, die Angeklagte zu Unrecht zu belasten, hatten die Zeugen nicht, 

zumal sie und die Angeklagte erstmals am Tattag aufeinandertrafen. Die Aussagen der Zeugen 

ließen allerdings auch den Schluss zu, dass alle von den Blockadeaktionen der Teilnehmer/innen 

der „Letzten Generation" schlicht „genervt“ sind - der Ze: offen bekundet, „Gewalt 
könne er in dem Handeln der Angeklagten nicht erkennen“, 

Da sich die Einlassung der Angeklagten mit den vorbenannten Beweismitteln deckt, bestanden 

keine Zweifel an der Richtigkeit ihrer Angaben. 

IV. 

I) Die Angeklagte hat sich damit wegen Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin 

(VersFG BE) nach $$ 14 Abs. 1, 27 Abs. 1 Nr. 5 VersFG BE schuldig gemacht. 

a) Zunächst ist festzustellen, dass die Blockadeaktion der Angeklagten und der weiteren 

Personen vor Ort eine Versammlung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 GG, $$ 1, 14 VersFG BE 

darstellt. Eine Versammlung ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen zur 
gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten 
Erörterung oder Kundgebung (vgl. BVerfGE 104,92, 104; BVerfGK 11,102, 108). Dazu 
gehören auch solche Zusammenkünfte, bei denen. die Versammlungsfreiheit zum Zwecke 
plakativer oder aufsehenerregender Meinungskundgabe in Anspruch genommen wird (vgl. 
BVerfGE 69, 315, 342 f.; 87, 399, 406). Geschützt sind nicht allein Veranstaltungen, bei 
denen Meinungen in verbaler Form kundgegeben oder ausgetauscht werden, sondern 
auch solche, bei denen die Teilnehmer ihre Meinungen zusätzlich oder ausschließlich auf 
andere Art und Weise, auch in Form einer Sitzblockade, zum Ausdruck bringen (vgl. 
BVerfGE 73, 206, 248; 87, 399, 406; 104, 92, 103 f.). Bei einer Versammlung geht es 
darum, dass die Teilnehmer nach außen - schon durch die bloße Anwesenheit, die Art des 
Auftretens und des Umgangs miteinander oder die Wahl des Ortes - im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen und ihren Standpunkt bezeugen (vgl. BVerfGE 69, 315, 345 (BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 7. März 2011, Az.: 1 BvR 388/05, BVerfGK 
18, 365-377, Rn. 32), 

Nach diesen Maßstäben lag eine Versammlung vor, soweit sich 
mit weiteren Personen am 7.11.2022 im Rahmen einer Sitzblo 
der Kreuzung niederließ und u.a Transparente mit der 
Regierung das nicht im Griff hat?" 

die Angeklagte gemeinsam 
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b) 

auf einen sparsamen Umgang mit fossilen Brennstoffen hinzuweisen, also auf die 

öffentlichen Meinungsbildung Einfluss zu nehmen. 

Der Schutz der Versammlungsfreiheit i.S.d. Art. 8 GG entfällt auch nicht wegen einer 

denkbaren Unfriedlichkeit der durchgeführten Blockade. 

Art. 8 GG schützt die Freiheit kollektiver Meinungskundgabe bis zur Grenze der 

Unfriedlichkeit. Die Unfriedlichkeit wird in der Verfassung auf einer gleichen Stufe wie das 

Mitführen von Waffen behandelt. Unfriedlich ist eine Versammlung daher erst, wenn 

Handlungen von einiger Gefährlichkeit wie etwa aggressive Ausschreitungen gegen 

Personen oder Sachen oder sonstige Gewalttätigkeiten stattfinden, nicht schon, wenn es zu 

Behinderungen Dritter kommt, seien diese auch gewollt und nicht nur in Kauf genommen 

(vgl. BVerfGE 73, 206, 248; 87, 399, 406). Der Schutz des Art. 8 GG besteht zudem 

unabhängig davon, ob eine Versammlung anmeldepflichiig und dementsprechend 

angemeldet ist (vgl. BVerfGE 69, 315, 351; BVerfGK 4, 154, 158; 11, 102, 108). 

Demonstrative Sitzblockaden sind daher nicht als unfriedlich einzustufen nur weil sie das 

Tatbestandsmerkmal „Gewalt” i.S.d. $ 240 StGB erfüllen mögen (vgl. Hong in Perters/Janz, 

Handbuch Versammlungsrecht, 2. Aufl., 2021, B. Rn 9). Die Blockade erstreckte sich nach 

den Schilderungen der gehörten Zeugen sowie der Einlassung der Angeklagten selbst auf 

ein rein passives und friedliches ‚Verhalten. Die Angeklagte.ließ:sich.ohne Widerstand von 

der Fahrbahn lösen und begab sich selbständig unmittelbar auf den Gehwe g. Es handelte 
sich mithin um eine friedliche Versammlung i.S.v. Art. 8GG. hr Fr 

Der Angeklagten ist eine vorsätzliche Zuwiderhandlung gegen $$ 27 Abs. 1 Nr. 5, 14 Abs. 

1 VersfG BE zur Last zu legen, denn die Versammlung wurde durch 

Verfügungsdurchsagen des PHK Pagenhardt zwischen 9:58 Uhr und 10:01 Uhr zunächst 

beschränkt in der Form, dass der Versammlung ein Versammlungsort auf dem Gehweg 

zugewiesen wurde. Nachdem dieser Beschränkung nicht gefolgt wurde, wurde die 

Versammlung um 10:03 Uhr aufgelöst. Der durch Art. 8 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich 

gewährte Schutz öffentlicher Versammlungen entfiel von diesem Zeitpunkt an, weil sich 

nach der Auflösung die zunächst als Versammlung anzusehende Gruppe dann lediglich 

noch als bloße Ansammlung darstellt. 

Gegen die Rechtmäßigkeit der Beschränkungs- und Auflösungsverfügung bestehen keine 
Bedenken. 

Nach $ 14 Abs. 1 VersFG BE kann die Durchführung einer Versammlung unter freiem 
Himmel beschränkt oder aufgelöst werden, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der 



Maßnahmen erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit bei Durchführung der 

Versammlung unmittelbar gefährdet ist. 

Die öffentliche Sicherheit war durch die Blockadeaktion unmittelbar gefährdet. 

Der Begriff der öffentlichen Sicherheit umfasst den Schutz der Individualrechtsgüter wie 

Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermögen des Einzelnen sowie die 

Unversehrtheit der Rechtsordnung und der staatlichen Einrichtungen (vgl. BVerwG v. 

25.06.2008, Az.: 6 C 21/07, NJW 2099, 98, 99). Der Schutz der „öffentlichen Sicherheit" im 

Sinne von $ 14 Abs. 1 VersFG BE umfasst daher als Teil der Rechtsordnung auch die 

straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

regeln. (vgl. VG Berlin, Beschluss vom 21. April 2023, Az.: 1 L 166/23, juris). Als betroffene 

Individualrechtsgüter sind zudem die Fortbewegungsfreiheit der einzelnen im Stau 

befindlichen Fahrzeugführenden (Art. 2 Abs. 2 GG), sowie die körperliche Unversehrtheit 

der Fahrzeugführenden, der Demonstrierenden und der diese schützenden Polizisten (Art. 

2 Abs. 2 GG) zu sehen. 

Von einer unmittelbaren Gefährdung der Rechtsgüter ist auszugehen, wenn bei 

ungehindertem Geschehensablauf von einer Sachlage auszugehen ist, die mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für,die.der,Ve 

Rechtsgüter führt (BVerfGE 68, 315, 353). Zum Zeit 
beschränkenden und der anschließenden auflösenden 
Fortbewegungsfreiheit der im Stau befindlichen — nicht konkret bezifferbaren — zahlre chen 
Fahrzeugführer bereits verletzt. Die Vorschriften, die die Sicherheit und Leichtigkeit des 

aan 

Verfügung waren jed 

Verkehrs regeln, waren durch die Sitzblockade ebenfalls bereits verletzt worden. Auch 
droht — wie in jedem Stau — die Verletzung der körperlichen Unversehrtheit der 
Fahrzeugführenden durch Auffahrunfälle. Angesichts der aus der medialen 
Berichterstattung bekannten aufgeladenen Stimmung im Hinblick auf demonstrierende 
Klimaaktivisten, war auch ein Durchbrechen einzelner behinderter Kraftfahrzeugführer oder 
tätliche Angriffe auf Teilnehmer der Sitzblockade, die von Polizeibeamten geschützt 
werden, ein wahrscheinliches Szenario. Insofern ist auch eine derartige konkrete 
Gefährdung zu bejahen, 

Im Rahmen der Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer beschränkenden oder die 
Versammlung auflösenden Verfügung sind die einzeinen Rechtspositionen abzuwägen. 
Dabei fällt einerseits ins Gewicht, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs regelmäßig durch Demonstrationen beeinträchtigt wird, die Beeinträchtigung des 
Straßenverkehrs daher eine typische Folge einer Ve 

darstellt, sodass eine Beschränkung des Straßeny 

sammlung unter freiem Himmel 
erkehrs und Beschränkung der 
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c) 

Bewegungsfreiheit regelmäßig zumutbar sein dürfte (vgl. auch Dürig-Friedi in Dürig- 

Fried\/Enders, Versammlungsrecht, 2016, $ 15 Rn. 61). Die Bedeutung des Grundrechts 

der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG und die Relevanz des Ortes für das 

Versammlungsthema sind im Zuge der Abwägung zu berücksichtigen. Im Rahmen dieser 

Abwägung der Rechtsgüter fällt hingegen auch ins Gewicht, dass die Angeklagte und die 

weiteren Demonstranten ihr wesentliches Ziel zum Zeitpunkt der beschränkenden 

Verfügung bereits überwiegend erreicht hatten, nämlich die Aufmerksamkeit der 

Öffentlichkeit und ein „Wachrütteln“ der beeinträchtigten Kraftfahrzeugführer. Nach 

Abwägung der einzelnen Positionen überwiegen daher zum Zeitpunkt der Beschränkung 

bzw. Auflösung der Versammlung die Schutzgüter der Freiheit und der körperlichen 

Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG dem Versammlungsrecht des Angeklagten und 

der weiteren Versammlungsteilnehmer nach Art. 8 GG. 

Die Beschränkung einer Versammlung steht im Ermessen der Behörde (Art. 14 Abs. 1 

VersFG BE). Dabei hat die Polizei das Ermessen im Lichte des Art. 8 Abs. 1 GG 

auszuüben, wobei vorliegend Ermessensfehler nicht ersichtlich waren. 

Gegen die Beschränkung der Versammlung und Zuweisung an einen anderen Ort hat die 
Angeklagte vorsätzlich zuwidergehandelt, indem sie hierauf nicht reagiert hat und die 
Fahrbahn auch.nicht verließ. n 

FESTER Wa DPA en a iin sen a 
. r » , Fr en! eh a et Die Tat ist auch nicht wegen eines Notstands nach $ 16 OWiG gerechtfi erechtfertig 

Zunächst dürfte eine Notstandslage nach $ 16 OWiG, der der Vorschrift des g 34 StGB 

entspricht, vorliegen, soweit eine gegenwärtige Gefahr für den Erhalt der natürlichen 
Lebensgrundiagen als anderes Rechtsgut im Sinne des Art. 20a GG vorliegt. Denn 
jedenfalls seit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 
(BVerfGE 157, 30), der eine staatliche Pflicht zur Herstellung von Klimaneutralität fordert 
und dies als Staatszielbestimmung ansieht, zählt auch das menschengerechte Klima als 
Bestandteil der natürlichen Lebensgrundlagen im Sinne von Art. 20a GG zu den rechtlich 
anerkannten Kollektivgütern. 

Es fehlt jedoch zumindest an der Angemessenheit der Tat nach 
stelit die Rechtsordnung für die Bewältigung der Gefahrenla 
geordnetes Verfahren zur Verfügung, dann ist die Inanspru 

$ 16 Satz 2 OWiG. Denn 
ge ein bestimmtes rechtlich 

chnahme



17 GG (Petitionsrecht) ausüben, bzw. von der Möglichkeit des Art. 21 GG (Freiheit der 

Bildung politischer Parteien) Gebrauch machen (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 2907.2022 

- 2 Ss 91/22 - juris Rn. 11), Dies mag anders zu bewerten sein, etwa wenn die 

zuständigen Institutionen bewusst den Kopf in den Sand stecken und ihre Schutzpflichten 

vernachlässigen, wofür aktuell — jedenfalls nach aktueller Auffassung des 

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss vom 24. März 2021, Az.: 1 BvR 2656/18, 

BVerfGE 157, 30-177, Rn, 154) - noch kein Anhaltspunkt besteht (vgl. AG Tiergarten v. 

16.05.2023, Az.: 298 Cs 269/22). 

2) Eine Straftat in Form des Widerstands gegen \Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit 

(gemeinschaftlicher) Nötigung gem. 88 113 Abs. 1, 240, 25 Abs. 2, 52 StGB — wie im 

Strafbefehlsantrag vom 13.07.2023 angeklagt — war der Angeklagten nicht nachzuweisen. 

a) Denn es ist bereits der objektive Tatbestand eines Widerstands gegen 

Vollstreckungsbeamte nicht erfüllt, da durch das Festkleben der Hand der Angeschuldigten 

kein Widerstandsleisten durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt erfolgt ist. 

Unter Widerstand ist eine aktive Tätigkeit gegenüber dem Volistreckungsbeamten zu 

verstehen, mit der die BRNO einer ty verhindert oder 

erschweren (BGH, Beschluss vom 11. Juni 2020 —- 5 StR 157/20 —, BCHSt & 65, a In. 

9). Allerdings muss die Gewalt gegen den Amtsträger gerichtet und für ihn — unmittelbar - 

oder mittelbar über Sachen — körperlich spürbar sein (BGH, Beschluss vom 15. Januar 

2015 — 2 StR 204/14 —, juris), sodass er seine Amtshandlung nicht ausführen kann, ohne 

seinerseits eine nicht ganz unerhebliche Kraft aufwenden zu müssen (BGH, Urteil vom 16. 

November 1962 — 4 StR 337/62 -, BGHSt 18, 133-136). An einer solchen nicht ganz 

unerheblichen Kraftaufwendung mangelt es. Aus den Angaben der Zeugin POK'in Kern 
sowie den in Augenschein genommenen Lichtbildern vom Ablöseprozess ergibt sich, dass 
die linke Hand der Angeklagten mithilfe eines Holzstäbchens sowie Speiseöl innerhalb von 
ca. 17 Minuten von der Fahrbahn gelöst werden konnte, ohne dass es eines etwaigen 
Kraftaufwandes der ablösenden Beamtin bedurfte. Durch die Verwendung von 
Lösungsmittel ist statt Kraft vielmehr Geduld erforderlich. Die Norm des $ 113 Abs. 1 StGB 
pönalisiert aber nicht die Verursachung einer bestimmten Dauer polizeilicher Maßnahmen, 
sondern einen gegenläufigen Krafteinsatz, 

Rein passiver Widerstand, wie auch Gewalt gegen sich selbst sind grundsätzli geeignet, Gewalt iSv. $ 113 Abs. 1 StGB, nämlich gerichtet 

ch nicht 

gegen die 

9 

S
E
E
 

T
a
p
e
 
T
r
e
 

. 
e
n









(3) Bei der Blockade kam es zu einem Stau von bis zu 700 Metern Länge, der jedoch über 

verschiedene Maßnahmen relativ schnell abgeleitet werden konnte. 

Umfahrungsmöglichkeiten ließen sich insofern feststellen, als dass dieser Stau über 

Nebenstraßen (Barutherstr.) und die Wendemöglichkeit vor der blockierten Kreuzung 

umfahrbar war. Nach Aussage des Zeugen Borrmann konnten hier sogar die Fahrzeuge 

direkt vor der Blockade rückwärts rausgeleitet werden. 

(4) Eine Blockade eines dringlichen Transports (z.B. Rettungsfahrzeuge, eilige 

Medikamente o.ä.) wurde nicht festgestellt. 

(5) Ein konkreter Sachbezug zwischen den in ihrer Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten 

Personen und dem Protestgegenstand lag vor. 

Denn Ziel der Blockade und damit verbundenen Demonstration war es ausweislich der 

Flugblätter und Transparente (u.a. ‚Was wenn die Regierung das nicht im Griff hat”) und 

der Einlassung der Angeklagten nicht nur die Öffentlichkeit insgesamt auf ein Handeln 

angesichts des fortschreitenden Klimawandels und konkret auf den sparsamen Umgang mit 

fossilen Brennstoffen aufmerksam zu machen. Daneben betrifft die angesprochene 

Thematik auch die von der Blockade unmittelbar betroffenen Fahrzeugführenden, die als 

Nutzer von mehrheitlich _Verbrennungsmotoren„maßgeblich„an.dem Verbrauch von Öl 

beteiligt sind, da Kraftstoff in Raffinerien aus Erdöl gewonnen wird. 

(6) Wie dargelegt ist zudem für die Verneinung der Rechtswidrigkeit maßgeblich, dass sich 

die Angeklagte für eine Angelegenheit von wesentlicher allgemeiner Bedeutung, 

insbesondere die Abwendung schwerer Gefahren für das Gemeinwesen einsetzt, was 

durch ein dramatisches Einwirken auf den Prozess der öffentlichen Meinungsbildung 

erreicht werden soll (vgl. BVerfGE 73, 206, 261). Dabei ist auch die sogenannte „Klima- 

Entscheidung” des Bundesverfassungsgerichts zu berücksichtigen (BVerfG, Beschluss vom 

24.03.2021, Az.: 1 BvR 2656/18, juris). Dort hat das Gericht festgestellt, dass die 

Staatszielbestimmung aus Art. 20a GG, wonach der Staat auch in Verantwortung für die 

künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der 

verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz 

und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung schützt, im Rahmen von 

Abwägungsprozessen zu berücksichtigen ist (ebenda, 2. Leitsatz lit. a). 

Daraus ergibt sich - auch wenn hier kein subjektives Recht der Angeschuldigten begründet 

wird - das Art. 20a GG das Grundrecht des Art. 8 GG in seiner Gewichtung im Rahmen der 

Abwägung verstärkt. Je weiter die Klimakrise - was aktuell weltweit in eklatanter Weise und 

in hoher Geschwindigkeit zu beobachten ist (vgl. https://www.de-ipce.de/307.php und 
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zule . N tzt  https‘//newelimate.org/resources/publications/state-of-climate-action-2023: „Die 

Studie State of Climate Action 2023 kommt zu dem Schluss, dass die weltweiten 

Bemühungen, die Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, auf der ganzen Linie scheitern, da 

die jüngsten Fortschritte bei allen Indikatoren - mit Ausnahme des Verkaufs von Elektro- 

Pkw - deutlich hinter dem Tempo und dem Umfang zurückbleiben, die zur Bewältigung der 

Klimakrise erforderlich sind.") - voranschreitet, desto höher wird die Gewichtung des Art. 

20a GG im Rahmen der Abwägung. Zudem setzen viele Grundrechte ökologische 

Mindeststandards voraus (ebenda, Rdnr. 114). 

Angesichts der die von den Blockaden betroffenen Fahrzeugführer positiv wie negativ und 

die Menschheit in Gänze dringlich betreffenden Ziele der Demonstrationsteilnehmer und 

also auch der Angeklagten sowie angesichts der Tatsache, dass dringende Transporte wie 

namentlich Krankentransporte durch die Blockade nicht beeinträchtigt wurden — und es 

nach der Konzeption der Blockade durch Nichtfestkleben auf einer so als „Rettungsgasse" 

nutzbaren Fahrspur auch nicht werden sollten —, angesichts der Tatsache, dass die 

Demonstration die Betroffenen kaum länger als eine Vielzahl sonstiger (angemeldeter) 

Demonstrationen im Stadtgebiet beeinträchtigt hat und angesichts der vorangehenden 

Ankündigungen weiterer Demonstrationen zumindest einige der betroffenen 

Fahrzeugführer im Vorfeld auch auf öffentliche Verkehrsmittel hätten umsteigen können, ist 

das Verhalten der Angeklagten El SSR en „DV. r S 200, AbS..2. SB. ‚Die jesiüme 

Ausübung von Art. 8 GG gr der ‚Angeklagt t en üb vo eg 

verhältnismäßig kurzfristig — insbesondere im Hinblick auf 

Folgen der Klimakrise - eingeschränkten Grundrechtsbelange der Arch die Damanseaten: e: 

behinderten Fahrzeugführer. 

V. 

Wegen der Tat vom 7.11. 2022 ist das Gericht vom Bußgeldrahmen des $ 27 Abs. 2 VersFG 

ausgegangen. Danach kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro 

geahndet werden. Eine Geldbuße von 150,00 Euro ist angemessen und entspricht dem Grad des 

vorwerfbaren Handelns der Angeklagten. Das Gericht hat dabei bedacht, dass gem. $ 17 Abs. 3 

OWIG Grundlage für die Zumessung der Geldbuße die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit ist, der 

Vorwurf, der die Betroffene trifft und gegebenenfalls deren wirtschaftlichen Verhältnisse, wobei 

jetztere bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten (wie der vorliegenden) in der Regel 

unberücksichtigt bleiben. Zu Gunsten der Angeklagten wirkte sich aus, dass die Betroffene aus 

iner lauteren Motivation heraus, nämlich dem Erreichen von mehr Klimaschutz, handelte. Das 
e 

Gerich 

des Umst 

ihre Großmutte 

t hat unter Berücksichtigung der zuvor genannten Umstände und unter Berücksichtigung 

andes, dass die Betroffene von Erspartem sowie der geringfügigen Unterstützung durch 

r lebt, eine Geldbuße von 150,00 Euro als tat- und schuldangemessen festgesetzt, 
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Beglaubigte Abschrift 

Amtsgericht Tiergarten 

Im Namen des Volkes 

Geschäftsnummer: (303 Cs) 237 Js 4254/22 (277/22) 

In der Strafsache 

gegen 

wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte pp. 

hat das Amtsgericht Tiergarten in der Sitzung vom 14.11.2023, an der teilgenommen haben: 

für Recht erkannt: 

Die Angeklagte wird auf Kosten der Landeskasse Berlin, 

die auch die notwendigen Auslagen der Angeklagten zu tragen hat, 

freigesprochen.



Gründe: 

1. 

Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeschuldigten mit Strafbefehlsantrag vom 19.12.2022 vor, am 

4.7.2022 zwischen 08:00 Uhr und 09:35 Uhr auf der Seestraßenbrücke in 13353 Berlin (Fall 1), 

und mit Strafbefehlsantrag vom 24.1.2023, am 6.7.2022 zwischen 07:50 Uhr und 08:45 Uhr auf 

der Markstraße in Fahrtrichtung Wedding an der Kreuzung zur Holländerstraße in 13409 Berlin 

(Fall 2), jeweils gemeinsam mit anderen gesondert verfolgten Personen im Rahmen einer 

politischen Aktion der Gruppierung „Letzte Generation" eine Sitzblockade veranstaltet und dadurch 

erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen zu Lasten der mit PKW oder LKW dadurch zum Halt 

gezwungenen Verkehrsteilnehmer erzeugt zu haben sowie Widerstand gegen 

Vollstreckungsbeamte begangen zu haben: insoweit wirft die Staatsanwaltschaft der 

Angeschuldigten vor, sich jeweils zur Erschwerung der polizeilichen Räumungsmaßnahmen mit 

einer Hand mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn festgeklebt zu haben, so dass zunächst über 

mehrere Minuten lan’g der Klebstoff gelöst werden musste, bis es möglich gewesen sei, die 

Angeschuldigte von der Straße wegzuführen. 

Von diesen Vorwürfen war die Angeschuldigte in dem nach & 408 Abs. 3 Satz 2 StPO 

anberaumten Hauptverhandlungstermin aus tats.ächlichen und aus rechtlichen Gründen 

freizusprechen. 

-Nach durchgeführter Beweisaufnahme steht ausweislich der geständigen Einlassung der 

Angeschuldigten, der durch Verlesung gern. & 256 Abs. 1 Nr. 5 StPO eingeführten Protokolle und 

Erklärungen der Ermittlungsbehörden, der in Augenschein genommenen Videodokumentation zu 

FaU 2 sowie der in Augenschein genommenen Fotografien, Zeichnungen und Pläne, wegen deren 

Inhaltes gern. $ 267 Abs. 1 Satz 3 StPO auf Bd II BI 23, 29-31, 34-37, Bd. Il Beiheft Bl. 4-6 des 

Beiheftes, Bd. 1 Bl. 34, 35, die Bildermappe Bl. 41-65 Bezug genommen wird, der nachfolgende 

Sachverhalt zur Überzeugung des Gerichts fest: 

1. Die Angeschuldigte ist Studentin der Politikwissenschaften und lebt von Leistungen des BAFÖöG 

in Höhe von ca. 800,00 Euro monatlich. Straf- oder verkehrsordnungsrechtlich ist die 

Angeschuldigte noch nicht in Erscheinung getreten. 

2. Weil die Angeschuldigte angesichts einer Vielzahl und zunehmender klimabedingter 

Umweeltkatastrophen und angesichts der Ineffizienz jeder anderer Protestform keinen anderen Weg 

mehr sah, als friedlichen Protest in Form von spektakulären Demonstrationsformen wie



Sitzblockaden, damit - den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gemäß - die 

verantwortlichen politischen Entscheidungsträger geeignete Maßnahmen ergreifen, um die 

Klimakatastrophe noch abzuwenden, schloss sie sich der Gruppe „Letzte Generation" an, um 

gemeinsam mit deren Mitgliedern bei friedlichen Straßenblockaden teilzunehmen 

a) Dazu wählte sie (Fall 1) am 4.7.2022 die Seestraßenbrücke in der Nähe einer Ausfahrt (Nahe 

dem Lichtmast 269), um Umfahrungen zu ermöglichen Zwischen 07:50 Uhr und 08:00 Uhr setzte 

sich die Angeschuldigte gemeinsam mit neun Weiteren mit orangefarbenen Warnwesten auf die 

für jeweils beide Fahrtrichtungen einschließlich Seitenstreifens/Busspur dreispurige 

Seestraßenbrücke in Fahrtrichtung Innenstadt und hielt gemeinsam mit den anderen Transparente 

„Öl sparen, statt Bohren" und „Nordseeöl. Nö" vor sich. Als symbolischen Akt, um die 

Ernsthaftigkeit ihres Handelns zu unterstreichen, befestigte sich die Angeschuldigte mit der linken 

Hand mittels Sekundenklebers an der Fahrbahn. Drei weitere Demonstranten hatten sich ebenfalls 

jeweils mit einer Hand bzw. eine Person mit dem Fuß auf der Fahrbahn angeklebt und zwar - dem 

gemeinsamen Tatplan entsprechend - dergestalt, dass sowohl über die gesamte Busspur wie wch 

über eine mehr als eine Fahrspur breite Trasse zwischen linker und mittlerer Fahrbahn ein 

Durchfahren jederzeit möglich gewesen wäre, wären die nicht -angeklebten Demonstranten 

aufgestanden und zur Seite'gegangen. Gefahrentransporte, namentlich eilige Rettungstransporte 

waren während der gesamten Dauer der Demonstration und der polizeilichen Maßnahmen nicht 

vor Ort festgestellt. Die durch die Blockade erzeugte Rückstaulänge des Kraftfahrzeugverkehrs auf 

der BAB 100 betrug zwischenzeitlich bis ca. 2 km. 

Polizeibeamte, welche wegen der medialen Vorankündigung „anlässlich geplanter 

Blockadeaktionen der Klima-Umweltbewegung im Bereich der Zu- und Ausfahrten BAB 100, 

Seestraße, Beusselstraße, Spandauer Damm und Kaiserdamm" eingesetzt waren, waren 

unmittelbar vor Ort und es wurde den Demonstranten bereits um 08:10 Uhr in Form einer 

beschränkenden Verfügung der Gehweg neben der Straße als Versammlungsort zugewiesen, um 

08:15 Uhr wurden Zwangsmaßnahmen und die Räumung angedroht, ab 08:20 Uhr wurden die 

Angeschuldigte und die weiteren Personen von der Straße gebracht. Das Ablösen der angE!klebten 

Hand der Angeschuldigten erfolgte ab 09:20 Uhr binnen 5 (Bd Il Bl. 40 d.A.) bis 15 Minuten (Bd Il 

Bl. 23 d.A.). Das Ablösen erfolgte, indem ein Polizeibeamter auf und unter der Hand der 

Angeklebten verkehrsübliches Speiseöl mit einem Pinsel aufträgt, einwirken lässt und auf diese 

Weise Stück für Stück die Kleberwirkung aufhebt, bis diese vollständig von der Fahrbahn abgelöst 

ist. Die Angeschuldigte ging daraufhin selbständig von der Fahrbahn. 

Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen ab spätestens 08:00 Uhr hatten Einsatzkräfte 

bereits die Busspur- geräumt und den Verkehr darüber abgeleitet. Der gesamte at,Jfgestaute 

Verkehr war binnen 30-40 Minuten vollständig abgeleitet, die Fahrbahn war ab diesem Zeitpunkt, 

ca. 08:35 Uhr, frei. Fahrzeugführer der zweiten Reihe waren mithin, da sie zu den ersten 

Betroffenen, zugleich auch zu den ersten Abgeleiteten Fahrzeugen gehörten, jeweils ca. 10 

Minuten von der Blockade zum Stillstand gezwungen.



b) Am 6.7.2022 (Fall 2) wählte die Angeschuldigte mit der Markstraße einen kurzen 

Straßenabschnitt, so dass Umfahrungsmöglichkeiten bestanden und nur wenig Fahrzeuge 

betroffen sein würden. 

Zwischen 07:50 Uhr und 08:00 Uhr setzte sich die Angeschuldigte gemeinsam mit neun Weiteren 

mit orangefarbenen Warnwesten auf die für jeweils beide Fahrtrichtungen vierspurige Markstraße 

unmittelbar vor der Kreuzung Holländerstraße und hielt gemeinsam mit den anderen Transparente 

„Öl sparen, statt Bohren" und „Vermisst! Klimakanzler" mit einem Foto des Bundeskanzlers vor 

sich. Als symbolischen Akt, um die Ernsthaftigkeit ihres Handelns zu unterstreichen, befestigte sich 

die Angeschuldigte mit der rechten Hand mittels Sekundenklebers an der Fahrbahn. Fünf weitere 

Demonstranten hatten sich ebenfalls jeweils mit einer Hand auf der Fahrbahn angeklebt und zwar 

- dem gemeinsamen Tatplan entsprechend - dergestalt, dass bei Bildung einer Rettungsgasse 

diese hätte befahren werden können, wären die nicht angeklebten Demonstranten aufgestanden 

und zur Seite gegangen. Gefahrentransporte, namentlich eilige Rettungstransporte waren während 

der gesamten Dauer der Demonstration und der polizeilichen Maßnahmen nicht vor Ort 

festgestellt. 

Polizeibeamte, welche wegen der medialen Vorankündigung anlässlich „geplanter 

Blockadeaktionen von Angehörigen der Klima-/Umweltbewegung im Berliner Stadtgebiet" 

eingesetzt waren, waren unmittelbar vor Ort und es erfolgte bereits um 08:11 Uhr in Form einer 

beschränkenden Verfügung der Gehweg neben der Markstraße/Holländerstraße als 

Versammlungsort zugewiesen, um 08:19 Uhr wurden Zwangsmaßnahmen und die Räumung 

angedroht , ab 08:35 Uhr wurden die Angeschuldigte und die weiteren Personen von der Straße 

gebracht. Das Ablösen der angeklebten Hand der Angeschuldigten erfolgte ab 08:44 Uhr binnen 6 

Minuten. Die Angeschuldigte ging daraufhin selbständig von der Fahrbahn. 

Ab 08:00 Uhr hatten Einsatzkräfte der Polizei bereits Verkehrsmaßnahmen zur Ableitung des 

Verkehrs an der Einmündung Markstraße/Residenzstraße/Pankower Allee eingerichtet mit der 

Folge, dass ab diesem Zeitpunkt von dem Rückstau nur noch der ca. 120 m lange Bereich 

Markstraße zwischen P nkower Allee und Holländerstraße betroffen war. Ab spätestens 08:38 Uhr 

war auch dieser Straßenbereich vollständig von Fahrzeugen geräumt. Fahrzeugführer der zweiten 

(bis. zur vorletzten) Reihe waren mithin, - wovon zugunsten der Angeschuldigten auszugehen ist - 

jeweils maximal ca. 30 Minuten von der Blockade betroffen. 

1. Soweit in beiden Fällen seitens der Staatsanwaltschaft der Vorwurf des Widerstandleistens 

gegen Vollstreckungsbeamte gern. $ 113 Abs. 1 StGB erhoben wird, liegt in beiden Fällen bereits 

der objektive Tatbestand nicht vor, so dass insoweit Abwägungen im Rahmen einer 

grundrechtlichen Zulässigkeit des Festklebens auf dem Asphalt zur Ermöglichung effektiver 

Ausübung des Grundrechts aus Art. 8 GG (vgl. dazu BVerfG, Beschl.v.30.4.2007) dahinstehen



können. Ebenso dahinstehen kann, ob vorliegend eine Widerstandshandlung bei der Vorname der 

Diensthandlung vorliegt - denn hier. bedingt das Festkleben an der Fahrbahn die spätere 

Diensthandlung erst (Entfernen der Festgeklebten von der Fahrbahn); das In-Eins-Fallen von 

Widerstandshandlung und Diensthandlungsanlass erscheint vom Gesetzgeber jedoch zumindest 

nicht erfasst,: so dass eine anderslautende Annahme dem Nulla-Poene-Grundsatz widersprechen 

könnte. Weiterhin können dahingestellt bleiben etwaige Fragen der Rechtfertigung des Handelns 

der Angeschuldigten oder nach dem Vorliegen eines Erlaubnistatbestandsirrtums. 

Denn jedenfalls hat die Angeschuldigte durch das Festkleben einer Hand am Asphalt keine Gewalt 

1.S.v. 8 113 Abs 1 StGB ausgeübt. 

8 113 Abs. 1 StGB erfordert ein Widerstandleisten durch Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt 

gegenüber Vollstreckungsbeamten. Dabei kann zwar auch das Erschweren polizeilicher 

Maßnahmen bereits Widerstandleisten im Sinne der Norm sein. Auch vermag die psychisch 

vermittelte Gewalt, soweit auch ein physisch wirkendes Hindernis errichtet wird, im Einzelfall den 

Gewaltbegriff in 8 113 StGB zu erfüllen. Wie aus sämtlichen obergerichtlichen Entscheidungen zur 

Gewaltfrage im Rahmen von $ 240 StGB und von $ 113 StGB hervorgeht, wonach die Grenze 

bloß passiver Gewalt und zivilen Ungehorsams jedenfalls überschritten sein müsse zur Bejahung 

einer Gewalthandlung, bedarf es insoweit der Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund- 

satzes. 

Rein passiver Widerstand und ziviler Ungehorsam, wie auch Gewalt gegen sich selbst sind zudem 

grundsätzlich nicht geeignet, Gewalt i.S.v. 8 113 Abs. 1 StGB, nämlich gerichtet gegen die 

Vollstreckungsbeamten darzustellen. 

Um Gewalt i.S.v. &$ 113 StGB anzunehmen, bedarf es einer nicht unerheblichen Kraftentfaltung 

seitens des Täters, die zumindest auf die Erschwerung einer Diensthandlung gerichtet ist, und auf 

der anderen Seite eine physisch oder psychische wirkende, nicht unerhebliche Beeinträchtigung 

bei dem Vollstreckungsbeamten. 

Die Angeschuldigte hat weder am 4.7.2022 (Fall 1) noch am 6.7.2022 (Fall 2) eine über den 

Sachkomplex Ankleben/Klebstofflösen hinausgehende aktive Handlung unternommen. Die 

Angeschuldigte hat lediglich vor dem Halten der Hand auf dem Asphalt (passiver Widerstand) 

zuvor selbst oder durch andere eine Klebstofftube geöffnet und den Inhalt der Tube auf ihrer 

Handfläche verteilt - eine irgend geartete nicht unerhebliche Kraftentfaltung der Angeschuldigten 

ist in diesem Handeln nicht erkennbar. Auf der anderen Seite haben die mit dem Lösen der Hand 

beschäftigten Vollstreckungsbeamten keine über ein bloßes Dienstausüben hinausgehende 

Belastung physischer oder psychischer Art erfahren: das ohne jede körperliche Anstrengung 

verlaufende Auftragen und mittels eines Pinsels erfolgende Verteilen von Speiseöl und das 

langsame, Stück für Stück erfolgende Anheben der Hand stellen keine negative, namentlich nicht 

erhebliche und körperlich spürbare Beeinträchtigung der Beamten dar. Diese Handlungen und die 

damit einhergehende „Beeinträchtigung" der Beamten reichen nicht annähernd an die körperliche 
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Belastung heran, die jeder Beamte beim Wegtragen passiv widerständiger Demonstranten erfährt, 

einer Tätigkeit, die anerkanntermaßen in der Rechtsprechung ohne weitere Umstände nicht im 

Rahmen von 8 113 StGB eine Sanktionierung der Getragenen herbeiführt. 

Das bloße Bestreichen der Finger und der übrigen Hand zunächst seitens der Angeschuldigten mit 

einem Klebstoff und anschließend mit einem mit Lösungsmittel, hier mit einem handelsüblichen 

Speiseöl getränkten Pinsel seitens der Polizeibeamten unter den Gewaltbegriff des $ 113 Abs. 1 

StGB zu subsumieren, überschritte das Analogieverbot aus Art. 103 Abs. 2 GG. Ob und wie lange 

durch das Ablösen der Hand die Polizeibeamten zeitlich an der Ausübung ihrer Diensthandlung 

gehindert waren, ist dabei nicht maßgeblich. Denn - anders als das KG in einem obiter dietum 

anzunehmen scheint (vgl. KG Beschl.v.16.8.2023 - Az.: 3 ORs 46/23 - 161 Ss 61/23): Zeit, also 

die Dauer der zur Überwindung des Vollstreckungshindernisses, ist kein Aspekt des 

Gewaltbegriffes, sofern nicht gerade durch den Zeitablauf einer Beeinträchtigung ein - nicht 

unerhebliches - körperliches Einwirken stattfindet (etwa durch eine erst infolge Andauerns 

wirkende Kraftentfaltung). Das Bestreichen von Händen -mit Speiseöl stellt eine solcherart 

wirkende Beeinträchtigung allerdings weder nach einer Minute noch nach 20 oder mehr Minuten 

dar. 

2. Soweit der Angeschuldigten vorgeworfen wird, sie habe gegenüber den durch die Blockaden 

behinderten Fahrzeugführerenden (der zweiten bis vorletzten Reihe) eine verwerfliche 

Nötigungshandlung i.S.v. 8 240 Abs. 2 StGB begangen, trifft dies ebenfalls in beiden Fällen nicht 

zu. Auch insoweit können Fragen nach einer - zumindest in Form eines rechtfertigenden 

Notstandes näherliegenden - Rechtfertigung oder nach einem Erlaubnistatbestandsirrtum 

dahinstehen, da jedenfalls das Handeln der Angeschuldigten in beiden Fällen nicht verwerflich 

1.S.v. 8 240 Abs. 2 StGB war. 

Dies folgt aus der grundsätzlich zur Feststellung einer Verwerflichkeit von Nötigungshandlungen im 

Rahmen von Demonstrationen vorzunehmenden Rechtsgüterabwägung. Ungeachtet der Frage, 

ob sie angemeldet oder unangemeldet erfolgen, ist auch im Rahmen von politischen 

Demonstrationen, welche zur Steigerung der (medialen) Aufmerksamkeit auf das Mittel von 

Blockaden zurückgreifen, der grundrechtliche Schutz der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG 

eröffnet, weshalb eine umfängliche Güterabwägung im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung 

nach$ 240 Abs. 2 StGB zu vollziehen ist, vgl. BVerfG, Beschl.v.7.3.2011, Az..: 1 BvR 388/05: 

„Eine Versammlung ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen zur 

gemeinschaftliichen, auf die Teilhabe an der Öffentlichen Meinungsbildung 

gerichteten Erörterung oder Kundgebung (vgl. BVerfGE 104, 92, 104; BVerfGK 11, 

102, 108). Dazu gehören auch solche Zusammenkünfte, bei denen die 

Versammlungsfreiheit zum Zwecke plakatiier oder aufsehenerregender 

Meinungskundgabe in Anspruch genommen wird (vgl. BVerfGE 69, 315, 342 f.; 87, 

399, 406). Der Schutz ist nicht auf Veranstaltungen beschränkt, auf denen



argumentiert und gestritten wird, sondern umfasst vielfältige Formen gemeinsamen 

Verhaltens bis hin zu nicht verbalen Ausdrucksformen, darunter auch Sitzblockaden 

(vgl. BVeriGE 73, 206, 248; 87, 399, 406; 104, 92, 103 f.). Bei einer Versammlung 

geht es darum, dass die Teilnehmer nach außen - schon durch die bloße 

Anwesenheit, die Art des Auftretens und des Umgangs miteinander oder die Wahl 

des Ortes - im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen und ihren 

Standpunkt bezeugen (vgl. BVeriGE 69, 315, 345). 

Der Schutz des Art. 8 GG besteht zudem unabhängig davon, ob eine Versammlung 

anmeldepflichtig und dementsprechend angemeldet ist (vgl. BVeriGE 69, 315, 351; 

BVeriGK 4, 154, 158; 11, 102, 108). Er endet mit der rechtmäßigen Auflösung der 

Versammlung (vgl. BVeriGE 73, 206, 250)." Eine Versammlung verliert den Schutz 

des Art. 8 GG nicht dadurch, dass „es zu Behinderungen Dritter kommt, seien diese 

auch gewollt und nicht nur in Kauf genommen", (BVeriGE 73, 206, 248; 87, 399, 

406; 104, 92, 106). 

Deshalb sind im lichte von Art. 8 GG zum Schutz vor übermäßigen Sanktionen seitens des 

Bundesverfassungsgerichts besondere Anforderungen an die Anwendung und Auslegung der 

Verwerilichkeitsklausel gern. 8 240 Abs. 2 StGB aufgestellt worden. 

Bei dieser am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierten Zweck-Mittel-Relation sind 

insbesondere die Art und das Maß der Auswirkungen auf betroffene Dritte und deren Grundrechte 

zu berücksichtigen. Wichtige Abwägungselemente sind hierbei die Dauer und die Intensität der 

Aktion (a), deren vorherige Bekanntgabe (b), Ausweichmöglichkeiten über andere Zufahrten (c), 

die Dringlichkeit des blockierten Transports (d), aber auch der Sachbezug zwischen den in ihrer 

Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten Personen und dem Protestgegenstand (e). Das Gewicht 

solcher demonstrationsspezifischer Umstände ist mit Blick auf das kommunikative Anliegen der 

Versammlung zu bestimmen, ohne dass dem Strafgericht eine Bewertung zusteht, ob es dieses 

Anliegen als nützlich und wertvoll einschätzt oder es missbilligt. Stehen die äußere Gestaltung und 

die durch sie ausgelösten Behinderungen in einem Zusammenhang mit dem Versammlungsthema 

oder betrifft das Anliegen auch die von der Demonstration nachteilig Betroffenen, kann die 

Beeinträchtigung ihrer Freiheitsrechte unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände 

möglicherweise eher sozial'_erträglich und dann in größerem Maße hinzunehmen sein, als wenn 

dies nicht der Fall ist. Demgemäß ist im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen, ob und wie 

weit die Wahl des Versammlungsortes und die konkrete Ausgestaltung der Versammlung sowie die 

von ihr betroffenen Personen einen auf die Feststellung der Verwerflichkeit einwirkenden 

Bezug zum Versammlungsthema haben (vgl. BVeriGE 104, 92, 112). 

Die danach vorzunehmende Abwägung ergib_t vorliegend, dass die - nicht angemeldeten - 

Protestdemonstrationen vom 4.7.2022 und vom 6.7.2022 nicht verwerflich i.S.v. 8 240 Abs. 2 StGB 

waren.



(a Die beeinträchtigten Fahrerinnen und Fahrer der Kraftfahrzeuge in der sog. zweiten Reihe 

sind - gemessen an den ohnehin bundesweit, namentlich aber gerade in Berlin täglich zu 

gewärtigenden Stauzeiten - nur über jeweils verhältnismäßig moderate Zeiträume in ihrer 

Fortbewegunggsfreiheit behindert worden, wobei exakte Zeiten jeweils für die Kraftfahrerinnen und 

Kraftfahrer der zweiten, dritten, vierten bis vorletzten Reihe mangels entsprechender 

Aufzeichnungen der Polizeibeamten in beiden Fällen nicht zu ermitteln sind; 

(aa) Am 4.7.2022 waren die Kraftfahrer jeweils für ca. 10 Minuten betroffen, also über einen sehr 

geringen Zeitraum. 

(bb) Am 6.7.2022 waren die Kraftfahrer jeweils für maximal 30 Minuten betroffen, was angesichts 

der Staustatistiken für Berlin (welches immer wieder den zweifelhaften Titel „Stauhauptstadt" 

erwirbt) im Rahmen üblicher Stau bedingter Fortkommensbehinderungen liegt. 

(b) Beide „Blockadeaktionen" wurden durch die politische Gruppe „Letzte Generation" medial 

angekündigt, zwar nicht konkret dahin, wann oder wo genau entsprechende Demonstrationen 

stattfinden (das wäre allerdings auch nicht zu erwarten, da dann jede mediale Aufmerksamkeit 

durch gezielte polizeiliche Vorfeldmaßnahmen abhanden käme), allerdings dahin, dass im 

Stadtgebiet oder auf Autobahnen bzw. an Autobahnabfahrten ab einem bestimmten Zeitpunkt 

entsprechende Aktionen geplant sind, so dass für Autofahrer grundsätzlich während der 

angekündigten Zeiten mit entsprechenden Beeinträchtigungen gerechnet werden konnte und 

musste und ggf. Möglichkeiten des Park-and-Ride oder der öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen 

waren. Jedenfalls waren die Polizeibeamten gezielt wegen der angekündigte Blockadeaktionen im 

Einsatz und dergestalt postiert, dass deren unverzügliches Eingreifen jeweils gewährleistet war. 

(c) In beiden Fällen bestanden Umfahrungsmöglichkeiten der Tatorte für den fließenden Verkehr: 

in Fall 1 befindet sich ca. 750 m vor der Blockade die Ausfahrt Beusselstraße. Inwieweit polizeilich 

diese Umfahrungsmöglichkeit durch entsprechende Sperrungen oder sonstige Maßnahmen 

eröffnet wurde, ist der polizeilichen Dokumentation nicht zu entnehmen. In Fall 2 bestand ebenfalls 

eine Umfahrungsmöglichkeit, welche schließlich auch polizeilich bereits um 8:00 Uhr, also ca. 10 

Min nach Beginn der Blockade durch das Polizeifahrzeug 8-31913 an der Einmündung zur 

Markstraße/Residenzstraße/Pankower Allee durch Verkehrsmaßnahmen zum Ableiten des 

Verkehrs in die Pankower Allee genutzt wurde. 

(d) Eine konkrete Behinderung notwendiger Transporte, namentlich des Verkehrs von 

Rettungsfahrzeugen war durch beide Blockaden nicht gegeben. Generell wäre über die Busspur 

im Fall 1 ein Vorüberfahren von Rettungstransporten möglich gewesen, da die dort sitzenden 

Demonstranten nicht festgeklebt waren und umgehend auch von Polizeikräften zum Abfließen des 

Verkehrs weggetragen worden waren. Darüb.er hinaus haben die Demonstranten in beiden Fällen 

zur Ermöglichung von Rettungsgassen jeweils zwischen an der Fahrbahn festgeklebten



Mitgliedern der Blockade nicht festgeklebte Mitglieder platziert, so dass im - hier nicht 

eingetretenen - Bedarfsfalle auch darüber eine Durchfahrt (bei Bildung einer Rettungsgasse durch 

die im Stau befindlichen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer) möglich gewesen wäre. 

(e) Ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Ort sowie den Betroffenen der Demonstrationen 

mit dem Ziel der Demonstrationen besteht in gleich zweierlei Hinsicht. Ziel beider Demonstration 

war es unter anderem, die Aufmerksamkeit auf das dringliche Handeln im Rahmen des 

Klimawandels zu richten und dahingehend konkret dahin, dass jede Form verschwenderischen 

Umgangs mit fossilen Brennstoffen zu verringern sei, anstatt weiterhin neue Ölquellen zu 

explorieren und etwa in der Nordsee oder durch Fracking weitere fossile Brennstoffe zu fördern („Öl 

sparen statt Bohren", so die TransparentaufdruckeDiese Thematik betrifft alle Menschen, da es 

um das Weltklima geht, also auch die durch die Blockaden betroffenen Fahrzeugführer, für welche - 

so gesehen - die Demonstranten mit demonstrieren. 

Sie betrifft indes gerade auch die durch die Blockade betroffenen Fahrzeugführer insoweit, als 

diese als Nutzer von Kraftfahrzeugen maßgeblich an dem Verbrauch von Öl beteiligt und damit ein 

Teil der Klimaproblematik sind, vor allem, da der Fahrzeugverkehr, und damit aber auch die von 

den Blockadeaktionen betroffenen Kraftfahrzeugführerinnen und -führer, nach wie vor wesentlich 

für das Nichterreichen der Klimaziele verantwortlich ist. 

Ein konkreter Zusammenhang beider Demonstrationen mit den von den Demonstrationen 

Betroffenen liegt mithin positiv wie negativ vor. 

() Vom Bundesverfassungsgericht (noch) nicht in seinen Katalog der Abwägungskriterien 

aufgenommen und daher hier auch lediglich als „Gegenprobe" und angesichts der zuweilen 

geäußerten Bedenken gegenüber Blockadeaktionen als Demonstrationsmittel angeführt, dass 

auch der Befürchtung zu begegnen sei, künftig könne jede Meinungsäußerung durch 

entsprechende Blockaden und Beeinträchtigungen Dritter begleitet sein, sei darauf hingewiesen, 

dass die Angeschuldigte durch ihre Demonstrationen zum einen die politisch Verantwortlichen zu 

einem Handeln bewegen will (also nicht das Staatswesen in Frage stellt) und inhaltlich von diesen 

dasselbe fordert, zu welchem diese politisch Verantwortlichen bereits durch die Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts angehalten wurden (BVerfG, Beschl.v. 24.3.2021, Az.: 1 BVr 

2656/18 u.a.), allerdings diesem Verfassungsgerichtsdictum neuesten Studien zufolge nicht 

hinreichend nachkommen. 

(9) Angesichts der die von den Blockaden betroffenen Fahrzeugführ r positiv wie negativ urid 

überhaupt die Menschheit dringlich betreffenden Ziels der Demonstrationsteilnehmer und also 

auch der Angeschuldigten, angesichts der Tatsache, dass dringende Transporte wie namentlich 

Krankentransporte nicht betroffen waren, im Bedarfsfalle allerdings das Demonstrationsgebiet 

hätten passieren können, angesichts der Tatsache, dass die Demonstrationen die Betroffenen 

kaum länger als eine Vielzahl sonstiger (angemeldeter) Demonstrationen im Stadtgebiet oder



üblicher Stauzeiten beeinträchtigt haben und (mutmaßlich, da von den Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft nicht umfasst) angesichts der vorangehenden Ankündigungen weiterer 

Demonstrationen zumindest einige der betroffenen Fahrzeugführer im Vorfeld auch auf öffentliche 

Verkehrsmittel hätten umsteigen können, ist das Verhalten der Beschuldigten nicht verwerflich 

1.S:v: 8 240 Abs. 2 StGB. 

Die Gesamtschau all dieser angeführten Umstände ergibt, dass die Rechtsbeeinträchtigung der 

durch die Blockade betroffenen Verkehrsteilnehmer, nämlich die dadurch verursachte 

Beschränkung ihrer Fortbewegungsfreiheit in beiden Fällen nur dergestalt war, dass sie als sozial- 

adäquate (Neben-)Folge der rechtmäßig durchgeführten Versammlung hinzunehmen ist und hinter 

der Versammlungsfreiheit zurücktreten muss mit der Folge, dass in beiden Fällen die 

Verwerflichkeit gern. 8 240 Abs. 2 StGB zu verneinen und sich die Angeklagte nicht einer Nötigung 

schuldig gemacht hat. 

3. Schließlich hat sich die Angeschuldigte auch nicht einer Ordnungswidrigkeit nach dem VersFG 

Berlin oder dem VersG schuldig gemacht. 

Da der Angeschuldigten keine herausragende Funktion im Rahmen der Demonstrationen zufiel; 

hätte sie sich nur nach der rechtmäßigen Auflösung der beiden Versammlungen bzw. deren 

Beschränkungen, diese auf dem anliegenden Gehweg fortzuführen, durch die Polizeibeamten vor 

Ort einer Ordnungswidrigkeit nach$8 27 Abs. 1 Nr. 5, 14 Abs. 1 VersFG BE oder nach$ 29 Abs. 1 

Nr. 2 VersG schuldig machen können. Dazu fehlt es aber jedenfalls in beiden Fällen an dem für 

eine solche Ordnungswidrigkeit jeweils erforderlichen Vorsatz der Angeschuldigten. 

Dahinstehen kann, ob die Angeschuldigte in beideri Fällen gegen die beschränkende Verfügung 

bzw. dem Entfernensgebot nach Versammlungsauflösung verstoßen hat, da sie jedenfalls 

unmittelbar nachdem ihre Hände von der Fahrbahn gelöst waren, selbständig die Straße verlassen 

hat. Inwieweit das Fortwirken des weit vor der - zwar generell zu erwartenden, aber nicht 

zwingend erfolgenden - beschränkenden Verfügung erfolgte festkleben der Hände ein solches 

Zuwiderhandeln im Sinne der Norm darstellt, ist zumindest umstritten: 

Inwieweit Art. 8 GG auch im Hinblick auf einen Verstoß gegen das Versammlungsrecht 

Auswirkungen hat gegebenenfalls dahin, dass das Grundgesetz gerade i:wch spektakuläre 

Demonstrationsformen schützen will und es der Angeschuldigten gerade auch durch das Ankleben 

ihrer Hände am Asphalt um das Setzen eines besonderen Zeichens ging, kann auch dahinstehen. 

Schließlich dahinstehen kann, ob die beiden Demonstrationen in der erfolgten Art und Weise und 

damit auch ein etwaiges Zuwiderhandeln i.S.v. 8 27 Abs. 1 Nr. 5 VersFG BE oder 8 29 VersG 

gerechtfertigt waren. Soweit in der strafrechtlichen Rechtsprechung eine Rechtfertigung in Form 

rechtfertigenden Notstandes (8 34 StGB, was allerdings auch auf 8 16 OWiG übertragbar ist) für 

entsprechende Blockadeaktionen verneint worden ist (vgl. OLG Celle NStZ 2023, 113 ff.; 

BayObLG, Beschl.v.21.4.2023 - Az.: 205 StRR 63/23), ist dies umstritten (vgl. Sohn HRRS 2023, 

225 ff. m.w.N.). Vor allem lässt die genannte Rechtsprechung mit der Verneinung der Geeignetheit 

der Notstandshandlung und derer Verhältnismäßigkeit außer Acht, dass zum einen bereits 
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vergleichbare Demonstrationen in einigen deutschen Städten zu umweltförderlichen 

Vereinbarungen der dort jeweils politisch Verantwortlichen mit den Demonstranten geführt haben 

(Geeignetheit) und namentlich die Bewegung „Letzte Generation" zunächst - nachdem vielfache 

Demonstrationen einschließlich medienwirksamer Schulstreiks durch „Fridays for Future", eine 

Umweltpartei in der Bundesregierung, erfolgreiche Verfassungsbeschwerden, ein Hungerstreik vor 

dem Kanzleramt nicht gefruchtet hatten - vor Beginn der Blockadeaktionen zunächst ein Gespräch 

mit dem Bundeskanzler geführt haben. Sämtlich, wie zwischenzeitlich durch Stud_ien belegt, ohne 

nennenswerten Erfolg: Verhältnismäßig mildere Mittel haben danach noch nicht dazu geführt, dass 

die politisch Verantwortlichen hinreichende Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele bis 2030, 

und dies namentlich im hier von den Blockadeaktionen betroffenen Verkehrssektor veranlasst 

haben. 

Jedenfalls hat sich die Angeschuldigte in beiden Fällen, soweit man das Vorliegen eines 

rechtfertigenden Notstandes (oder auch anderer denkbarer Rechtfertigungsgründe) verneint, über 

eben das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen eines anerkannten 

Rechtfertigungsgrundes geirrt und sich damit in einem Erlaubnistatbestandsirrtum befunden mit 

der Folge, dass allenfalls eine - weder von $ 27 VersFG BE noch von $ 29 VersG erfasste - 

Fahrlässigkeitstat vorliegen könnte. Die Angeschuldigte hat in beiden Fällen die - unbestreitbar 

vorliegende - globale Gefahr gesehen, die mit dem Klimawandel einhergeht. Sie hat nach dem 

Scheitern aller übrigen (friedlichen und einzig für sie in Frage kommenden) Protest- und 

Einflussmethoden die Blockadeaktionen als (nunmehr) erforderliche Methode angesehen, um auf 

diese Weise die politisch Verantwortlichen zu dringend erforderlichen Umweltmaßnahmen zu 

bewegen, also der Gefahr in geeigneter Weise zu begegnen. 

IV. 

Die Entscheidung über die Verfahrenskosten und die notwendigen Auslagen der Angeklagten 

beruht auf$ 467 Abs. 1 StPO. 

Dr. C. 

Richter am Amtsgericht 
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Für die Richtigkeit der Abschrift 

Berlin, 19.12.2023 

S. 

Justizbeschäftigter 

Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt - ohne Unterschrift gültig. 
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Verfahrensgang

nachgehend LG Berlin, 21. November 2022, 534 Qs 80/22, Beschluss

Tenor

In dem Rechtsstreit

…

wird der Erlass eines Strafbefehls gem. § 408 Abs. 2 StPO mangels hinreichen-
den Tatverdachts auf Kosten der Landeskasse, die auch die notwendigen Aus-
lagen der Angeschuldigten trägt, abgelehnt.

Gründe

I.

1 1. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeschuldigten vor, am 23.6.2022 gemeinsam mit
66 anderen gesondert verfolgten Personen die Kreuzung Frankfurter Tor/Frankfurter Al-
lee im Rahmen einer politischen Demonstration „Öl sparen statt Bohren“ (ausweislich
der durch die Zeugen fotografierten Plakate) der Gruppierung „Aufstand der letzten Ge-
neration“ blockiert zu haben und dadurch über einen Zeitraum von ca. 3,5 Stunden er-
hebliche Verkehrsbeeinträchtigungen erzeugt zu haben sowie Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte begangen zu haben: insoweit wirft die Staatsanwaltschaft der Ange-
schuldigten vor, sich zur Erschwerung der polizeilichen Räumungsmaßnahmen mit der
rechten Hand mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn festgeklebt zu haben, so dass zu-
nächst ca. 10 Minuten lang der Klebstoff gelöst werden musste, bis es möglich gewesen
sei, die Angeschuldigte von der Straße wegzuführen.

2 2. Soweit der Vorwurf des Widerstandleistens gem. § 113 Abs. 1 StGB erhoben wird, liegt
bereits der objektive Tatbestand nicht vor, so dass insoweit Abwägungen im Rahmen ei-
ner grundrechtlichen Zulässigkeit des Festklebens auf dem Asphalt zur Ermöglichung ef-
fektiver Ausübung des Grundrechts aus Art. 8 GG (vgl. dazu BVerfG, Beschl.v.30.4.2007)
sowie zu Fragen der Rechtfertigung des Handelns außer Acht bleiben können. Denn je-
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denfalls hat die Angeschuldigte durch das Festkleben der rechten Hand am Asphalt kei-
ne Gewalt i.S.v. § 113 Abs. 1 StGB ausgeübt.

3 § 113 Abs. 1 StGB erfordert ein Widerstandleisten durch Gewalt oder durch Drohung mit
Gewalt. Dabei kann zwar auch das Erschweren polizeilicher Maßnahmen bereits Wider-
standleisten im Sinne der Norm sein. Auch vermag die psychisch vermittelte Gewalt, so-
weit auch ein physisch wirkendes Hindernis errichtet wird, im Einzelfall den Gewaltbe-
griff in § 113 StGB zu erfüllen. Wie aus sämtlichen obergerichtlichen Entscheidungen zur
Gewaltfrage im Rahmen von § 240 StGB und von § 113 StGB hervorgeht, wonach die
Grenze bloß passiver Gewalt und zivilen Ungehorsams jedenfalls überschritten sein müs-
se zur Bejahung einer Gewalthandlung, bedarf es insoweit der Berücksichtigung des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes.

4 Die Gewalthandlung muss eine dienstliche Vollstreckungshandlung nicht unerheblich zu
erschweren imstande sein. Dies ist hier bei einem lediglich 10 Minuten dauernden Ein-
satz von unschwer aufzutragenden Lösungsmitteln bereits nicht der Fall.

5 Rein passiver Widerstand und ziviler Ungehorsam, wie auch Gewalt gegen sich selbst
sind zudem grundsätzlich nicht geeignet, Gewalt i.S.v. § 113 Abs. 1 StGB, nämlich ge-
richtet gegen die Vollstreckungsbeamten darzustellen. Ausweislich der dienstlichen
Äußerung des „ablösenden“ Beamten, Bl. 63 d.A., hat bis zum Tage der Äußerung
(23.8.2022) noch keine aus dem Kreise der Demonstranten stammende Person das Lö-
sen bzw. das Aufbringen des Lösungsmittels erschwerende aktive Handlungen unter-
nommen. Der Äußerung ist auch zu entnehmen, dass körperliche Tätigkeiten der Beam-
ten lediglich in dem „Heben“ der betreffenden festgeklebten Hände bestehen, um das
Lösungsmittel auch unter die Hand zu bringen - ein Vorgang, welcher aus Sicht der Be-
amten keine Erheblichkeitsschwelle körperlicher Betätigung erreicht. Irgendeine Form
psychisch vermittelter Gewalt oder solcher, die zumindest mittelbar eine körperliche
Zwangswirkung auf die Beamten ausübt, wie etwa beim Überwinden sich versteifender
oder sich der Festnahme durch starres Einrammen der Beine in den Boden widersetzen-
der Täter liegen nicht vor. Das bloße Bestreichen der Finger und der übrigen Hand mit
einem mit Lösungsmittel getränkten Pinsel oder Lappen seitens der Polizeibeamten ver-
mittelt durch die Angeschuldigte unter den Gewaltbegriff des § 113 Abs. 1 StGB zu sub-
sumieren, überschritte das Analogieverbot aus Art. 103 Abs. 2 GG.

6 3. Soweit der Angeschuldigten vorgeworfen wird, sie habe gegenüber den durch die Sitz-
blockade behinderten Fahrzeugführerenden eine verwerfliche Nötigungshandlung i.S.v.
§ 240 Abs. 2 StGB begangen, ist dies den Akten nicht zu entnehmen.

7 Vorauszuschicken ist, dass jede politische Demonstration lästig ist, aber für den demo-
kratischen Rechtsstaat unerlässlich: Großdemonstrationen legen den Innenstadtverkehr
oftmals für halbe Tage lahm, die Anwohner müssen für Stunden verschiedene Belästi-
gungen dulden. Um politischen Demonstrationen strafrechtlich zu begegnen, muss da-
her festgestellt werden, dass der gesetzliche Rahmen durch Demonstrationsteilnehmer
verlassen wurde, namentlich im Falle unfriedlicher Demonstrationen, in denen es zu kol-
lektiven, nicht unerheblichen Gewalthandlungen kommt.

8 Dass dies hier nicht der Fall war, ist den eindrücklichen Schilderungen mancher Zeugen
und von Seiten der Polizei zu entnehmen, die nicht nur keinerlei Gewalttätigkeit beob-
achteten, sondern im Gegenteil die Friedfertigkeit bzw. Kooperationswilligkeit sämtlicher
beteiligter Demonstrationsteilnehmer ausdrücklich hervorheben, vgl. Zeugenbekundung
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Bl. 72: „Ganz ruhig und überhaupt nicht aggressiv“ und die dienstliche Äußerung Bl. 63:
„Außerdem sind die Personen meist sehr offen mit ihrer Verklebung Aktive Handlungen,
die das lösen erschweren, hat bis heute keine der durch mich gelösten Personen unter-
nommen“.

9 Im Übrigen ist auch im Rahmen von politischen Demonstrationen welche zur Steige-
rung der (medialen) Aufmerksamkeit auf das Mittel von Blockaden zurückgreifen, der
grundrechtliche Schutz der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG eröffnet, weshalb eine
umfängliche Güterabwägung im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 240
Abs. 2 StGB zu vollziehen ist, vgl. BVerfG, Beschl.v.7.3.2011, Az.: 1 BvR 388/05:

10 „Eine Versammlung ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen zur gemein-
schaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörte-
rung oder Kundgebung (vgl. BVerfGE 104, 92, 104; BVerfGK 11, 102, 108). Dazu gehö-
ren auch solche Zusammenkünfte, bei denen die Versammlungsfreiheit zum Zwecke
plakativer oder aufsehenerregender Meinungskundgabe in Anspruch genommen wird
(vgl. BVerfGE 69, 315, 342 f.; 87, 399, 406). Der Schutz ist nicht auf Veranstaltungen be-
schränkt, auf denen argumentiert und gestritten wird, sondern umfasst vielfältige For-
men gemeinsamen Verhaltens bis hin zu nicht verbalen Ausdrucksformen, darunter auch
Sitzblockaden (vgl. BVerfGE 73, 206, 248; 87, 399, 406; 104, 92, 103 f.). Bei einer Ver-
sammlung geht es darum, dass die Teilnehmer nach außen - schon durch die bloße An-
wesenheit, die Art des Auftretens und des Umgangs miteinander oder die Wahl des Or-
tes - im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen und ihren Standpunkt bezeugen
(vgl. BVerfGE 69, 315, 345).

11 Der Schutz des Art. 8 GG besteht zudem unabhängig davon, ob eine Versammlung
anmeldepflichtig und dementsprechend angemeldet ist (vgl. BVerfGE 69, 315, 351;
BVerfGK 4, 154, 158; 11, 102, 108). Er endet mit der rechtmäßigen Auflösung der Ver-
sammlung (vgl. BVerfGE 73, 206, 250).“

12 Deshalb sind im Lichte von Art. 8 GG zum Schutz vor übermäßigen Sanktionen seitens
des Bundesverfassungsgerichts besondere Anforderungen an die Anwendung und Ausle-
gung der Verwerflichkeitsklausel gem. § 240 Abs. 2 StGB aufgestellt worden.

13 Bei dieser am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierten Zweck-Mittel-Relation sind
insbesondere die Art und das Maß der Auswirkungen auf betroffene Dritte und deren
Grundrechte zu berücksichtigen. Wichtige Abwägungselemente sind hierbei die Dau-
er und die Intensität der Aktion (a), deren vorherige Bekanntgabe (b), Ausweichmög-
lichkeiten über andere Zufahrten (c), die Dringlichkeit des blockierten Transports (d),
aber auch der Sachbezug zwischen den in ihrer Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten
Personen und dem Protestgegenstand (e). Das Gewicht solcher demonstrationsspezifi-
scher Umstände ist mit Blick auf das kommunikative Anliegen der Versammlung zu be-
stimmen, ohne dass dem Strafgericht eine Bewertung zusteht, ob es dieses Anliegen als
nützlich und wertvoll einschätzt oder es missbilligt. Stehen die äußere Gestaltung und
die durch sie ausgelösten Behinderungen in einem Zusammenhang mit dem Versamm-
lungsthema oder betrifft das Anliegen auch die von der Demonstration nachteilig Betrof-
fenen, kann die Beeinträchtigung ihrer Freiheitsrechte unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Umstände möglicherweise eher sozial erträglich und dann in größerem Maße hin-
zunehmen sein, als wenn dies nicht der Fall ist (f). Demgemäß ist im Rahmen der Abwä-
gung zu berücksichtigen, ob und wie weit die Wahl des Versammlungsortes und die kon-
krete Ausgestaltung der Versammlung sowie die von ihr betroffenen Personen einen auf
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die Feststellung der Verwerflichkeit einwirkenden Bezug zum Versammlungsthema ha-
ben (vgl. BVerfGE 104, 92, 112).

14 Die danach vorzunehmende Abwägung ergibt vorliegend, dass die - nicht angemeldete -
Protestdemonstration nicht verwerflich i.S.v. § 240 Abs. 2 StGB ist.

15 (a) Die von der Blockade betroffenen Zeugen der sog. zweiten Reihe sind - anders als
der Strafbefehlsentwurf glauben machen will - nicht während des gesamten polizeili-
chen Einsatzes von der ersten polizeilichen Anforderung bis zur vollständigen polizeili-
chen Freigabe der Straße beeinträchtigt worden (vgl. Einsatzbericht Bl. 60 d.A.), sondern
längstens für ca. zwei Stunden, vgl. Zeugenaussagen Bl. 47, 48R, 49R, 72 d.A. Dass über
diese Beschränkung der Bewegungsfreiheit für die Fahrer und Fahrerinnen der betroffe-
nen Fahrzeuge hinaus und die - zugegeben sehr lästigen - Folgen, zu Terminen verspä-
tet oder gar nicht erscheinen zu können, besondere Grundrechtseinschränkungen erfolg-
ten, ist nicht ersichtlich. Namentlich, dass ein Zeuge einer „Schulbeförderung nicht nach-
kommen“ konnte, nämlich eines 18 Jahre alten Schülers, stellt keine den Demonstranten
bzw. der Angeschuldigten vorwerfbare Beeinträchtigung des betreffenden Schülers dar,
da nicht ersichtlich und auch nicht ausgeführt ist, dass und ggf. weshalb es dem erwach-
senen Schüler nicht möglich gewesen sein sollte, auf anderem Wege noch pünktlich zu
seiner Schule zu gelangen.

16 (b) „Blockadeaktionen“ wurden durch die politische Gruppierung „Aufstand der letzten
Generation“ medial angekündigt, zwar nicht konkret dahin, wann oder wo genau ent-
sprechende Demonstrationen stattfinden (das wäre allerdings auch nicht zu erwarten, da
dann jede mediale Aufmerksamkeit dank gezielter polizeilicher Vorfeldmaßnahmen ab-
handen käme), allerdings dahin, dass im Stadtgebiet oder auf Autobahnen bzw. an Auto-
bahnabfahrten ab einem bestimmten Zeitpunkt entsprechende Aktionen geplant sind, so
dass für Autofahrer grundsätzlich während der angekündigten Zeiten mit entsprechen-
den Beeinträchtigungen gerechnet werden konnte und musste und ggf. Möglichkeiten
des Park-and-Ride oder der öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen waren.

17 (c) Verkehrsleitende Maßnahmen (Ableitungen und Vorsperren) wurden seitens der Po-
lizei bereits ab 9:04 Uhr vorgenommen, so dass die anfänglich zwischen 850 m und 1,8
km vorgefundenen Rückstauungen alsbald erheblich reduziert werden konnten. Jeden-
falls die Fahrzeugführer der sog. zweiten Reihe waren, als sie hinter den ersten Fahr-
zeugen vor den Demonstranten bremsen mussten, alsbald eingekeilt zwischen weiteren
Fahrzeugen und vermochten nicht mehr fortzufahren über einen Zeitraum von ca. 2 St-
unden. Dahingehend weisen die Akten acht ermittelte Geschädigte auf. Die Demonstran-
ten selbst hatten nicht für alternative Zufahrtswege gesorgt. Aus Sicht der betroffenen
Fahrzeugführer war also jede Alternative in dem Moment, wo sie in dem Stau vor den
Demonstranten standen nach Aktenlage abhanden gekommen.

18 Es handelt sich bei der Örtlichkeit allerdings um einen allgemein bekannten, stark fre-
quentierten Verkehrsbereich, in dem auch ohne politische Aktionen regelmäßig mit
Staus zu rechnen ist.

19 (d) Eine Behinderung notwendigen Verkehrs, namentlich des Verkehrs von Rettungsfahr-
zeugen war durch die hier maßgebliche Blockade allerdings nicht gegeben. Die dienstli-
che Äußerung Bl. 60 d.A. führt dazu aus, dass „Fahrzeuge der BOS … unter Inanspruch-
nahme von Sonder- und Wegerechten auf der entgegen gesetzten Richtungsfahrbahn
(sofern ein Wechsel auf diese rechtzeitig stattfand) mit Schrittgeschwindigkeit … ein-
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und durchfahren“ konnten. Auch sonst war, wie den Fotos Bl. 73R – 74R zu entnehmen
ist, das Umfahren des blockierten Straßenbereichs über die Schienentrasse der BVG für
Krankentransporte möglich.

20 (e) Ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Versammlungsort sowie den Betroffenen
der Demonstration mit dem Ziel der Demonstration besteht in gleich zweierlei Hinsicht.
Ziel der Demonstration war es, die Aufmerksamkeit auf das dringliche Handeln im Rah-
men des Klimawandels zu richten und dahingehend konkret dahin, dass jede Form ver-
schwenderischen Umgangs mit fossilen Brennstoffen zu verringern sei, anstatt weiter-
hin neue Ölquellen zu explorieren und etwa in der Nordsee oder durch Fracking weite-
re fossile Brennstoffe zu fördern („Öl sparen statt Bohren“, so die Transparentaufdrucke,
zu den Zielen der Demonstrationen und der dahinter stehenden Initiative im Übrigen:
https://letztegeneration.de). Diese Thematik betrifft alle Menschen, da es um das Welt-
klima geht, also auch die durch die Blockade betroffenen Fahrzeugführer, für welche -
so gesehen - die Demonstranten mit demonstrieren. Sie betrifft indes gerade auch die
durch die Blockade betroffenen Fahrzeugführer insoweit, als diese als Nutzer von PKW
maßgeblich an dem Verbrauch von Öl beteiligt und damit Teil der Klimaproblematik sind
und nicht - wie von den Demonstranten gefordert - zur Beschleunigung des Erreichens
der Klimaziele auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen. Ein konkreter Zusammen-
hang der Demonstration mit den von der Demonstration Betroffenen liegt mithin positiv
wie negativ vor.

21 (e) Dass das von den Demonstranten angesprochene Thema des Klimawandels und der
ökologisch notwendigen Wende im politischen Handeln - denn die Initiative hat die Fort-
dauer ihrer Demonstrationen bis zu einer Wende des politischen Handelns der Regierung
angekündigt - ein dringendes globales Thema ist, ist wissenschaftlich nicht zu bestreiten
und wird regelmäßig in entsprechenden internationalen Klimakonferenzen betont und
mit an Deutlichkeit kaum zu übertreffenden Worten vom UN-Generalsekretär bestätigt.
Dabei ist im Rahmen der hier gebotenen Abwägung nicht von Belang, inwieweit auch
das Amtsgericht die Ziele oder das Vorgehen der Demonstranten, namentlich der Ange-
schuldigten für nützlich oder wertvoll erachtet, um aber das Gewicht aller demonstrati-
onsspezifischen Umstände mit Blick auf das kommunikative Anliegen der Versammlung
zu bestimmen, ist auf die objektiv (nicht nur subjektiv aus Sicht der Angeschuldigten und
der weiteren Demonstrationsteilnehmer) dringliche Lage bei gleichzeitig nur mäßigem
politischem Fortschreiten unter Berücksichtigung namentlich der kommenden Generatio-
nen, wie dies auch durch das Bundesverfassungsgericht erst kürzlich angemahnt werden
musste (vgl. BverfG, Beschl.v. 24.3.2021, Az.: 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20,
1 BvR 288/20), hinsichtlich des Demonstrationsanliegens das Augenmerk zu legen.

22 Angesichts der die von den Blockaden betroffenen Fahrzeugführer positiv wie negativ
und überhaupt die Menschheit dringlich betreffenden Ziele der Demonstrationsteilneh-
mer und also auch der Angeschuldigten, angesichts der Tatsache, dass dringende Trans-
porte wie namentlich Krankentransporte das Demonstrationsgebiet passieren konnten,
angesichts der Tatsache, dass die Demonstration die Betroffenen kaum länger als eine
Vielzahl sonstiger (angemeldeter) Demonstrationen im Stadtgebiet beeinträchtigt hat
und (mutmaßlich, da von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht umfasst) an-
gesichts der vorangehenden Ankündigungen weiterer Demonstrationen zumindest eini-
ge der betroffenen Fahrzeugführer im Vorfeld auch auf öffentliche Verkehrsmittel hät-
ten umsteigen können, ist das Verhalten der Beschuldigten nicht verwerflich i.S.v. § 240
Abs. 2 StGB. Die legitime Ausübung von Art. 8 GG seitens der Beschuldigten überwiegt
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vorliegend bei weitem die nur verhältnismäßig geringfügig eingeschränkten Grund-
rechtsbelange der durch die Demonstration behinderten Fahrzeugführer.

II.

23 Die Kosten- und Auslagenentscheidung folgt aus § 467 Abs. 2 StPO.
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Gericht: LG Berlin 3. Große Strafkammer
Entscheidungsdatum: 20.04.2023
Aktenzeichen: 503 Qs 2/23
Dokumenttyp: Beschluss
Quelle:

Norm: § 113 StGB

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch Ankleben

Orientierungssatz

Das Ankleben stellt keine Gewalt i.S.v. § 113 StGB dar, wenn sich die Verbindung ohne Ge-
waltanwendung wieder lösen läßt.

Verfahrensgang

vorgehend AG Tiergarten, 8. Dezember 2022, (261b Cs) 231 Js 2863/22 (298/22)

Tenor

Die sofortige Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen den Beschluss des Amtsgerichts
Tiergarten in Berlin vom 08.12.2022 wird verworfen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die insoweit entstandenen notwendigen Aus-
lagen der Angeschuldigten fallen der Landeskasse Berlin zur Last.

Gründe

I.

1 Der Angeschuldigten wird mit Strafbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft vom
01.11.2022 ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gemäß § 113 Abs. 1 StGB vor-
geworfen.

2 Sie soll am 19.05.2022 mit elf weiteren Personen an einer nicht angemeldeten Ver-
sammlung mit dem Themenbezug „Muttis gegen den Klimawandel“ teilgenommen und
sich – um zusätzliche Aufmerksamkeit zu erzeugen – ebenso wie vier weitere Personen
mit einer Handfläche an die Scheibe der Eingangstür der Deutschen Bank Filiale in der ...
Straße in Berlin-... festgeklebt haben. Der Aufforderung der Polizei, sich an einen ande-
ren zugewiesenen Versammlungsort zu begeben, sei sie nicht nachgekommen, weswe-
gen ihre Hand mit Hilfe einer Aceton-Lösung habe von der Scheibe gelöst werden müs-
sen. Dies habe etwa drei Minuten in Anspruch genommen. Durch ihr Vorgehen sei es der
Angeschuldigten darauf angekommen, die polizeiliche Maßnahme nicht unerheblich zu
erschweren.

3 Mit Beschluss vom 08.12.2022 hat das Amtsgericht Tiergarten den Erlass des Strafbe-
fehls abgelehnt, da ein hinreichender Tatverdacht nicht gegeben sei. Zur Begründung
führt es unter anderem aus, dass das Festkleben der Hand keine Widerstandsleistung
gegenüber den Vollstreckungsbeamten darstelle. Das Ankleben habe im Rahmen der
nicht angemeldeten Versammlung stattgefunden und lediglich nach deren Auflösung
fortgewirkt. Es sei Teil des Versammlungsthemas „Muttis gegen den Klimawandel“ und

- Seite 1 von 3 -



stehe unter dem Schutz des Art. 8 GG. Das Auftragen des Lösungsmittels zur Ablösung
der Angeschuldigten, habe keine Amtshandlung erfordert, die mit nicht unerheblichen
Kraftaufwand verbunden gewesen wäre.

4 Die Staatsanwaltschaft hat gegen den vorgenannten Beschluss sofortige Beschwerde
eingelegt und dazu ausgeführt, Gewalt sei gegeben, bei einem tätigen Handeln gegen
den Vollstreckungsbeamten, mit der eine Verhinderung oder Erschwerung der Dienst-
handlung bezweckt werde. Dies könne etwa durch ein Festhalten, ein Entgegenstem-
men, ein Festketten oder auch – wie hier – ein Festkleben erfolgen. Der Umstand, dass
das Ablösen nur wenig Zeit in Anspruch genommen habe, stehe der Annahme eines ge-
waltsamen Widerstandes nicht entgegen. Soweit die Angeschuldigte sich bereits vor Be-
ginn der Diensthandlung festgeklebt habe, handele es sich trotzdem um einen Wider-
stand bei Vornahme eine Diensthandlung, da es ausreichend sei, wenn der Täter eine
Widerstandhandlung vornehme, die später auf den absehbaren Vollstreckungsakt trifft
und auf diesen abziele.

II.

5 Die sofortige Beschwerde ist zulässig aber unbegründet.

6 Vor dem Erlass eines Strafbefehls ist zu prüfen, ob der Angeschuldigte der ihm in dem
Strafbefehlsantrag vorgeworfenen Tat hinreichend verdächtig ist. Ein entsprechender
Tatverdacht besteht vorliegend nicht, weshalb das Amtsgericht zu Recht gemäß § 408
Abs. 2 S. 1 StPO den Erlass des Strafbefehls abgelehnt hat.

7 Hinreichender Tatverdacht besteht bei vorläufiger Tatbewertung in der Wahrscheinlich-
keit der späteren Verurteilung. Dies hängt davon ab, ob für eine rechtswidrig und schuld-
haft begangene Straftat des Angeschuldigten wahrscheinlich genügender Beweis vorlie-
gen wird (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 65. Aufl., Rdnr. 7 zu § 408 und Rdnr. 2 zu § 203).

8 Daran gemessen ist die Verurteilung der Angeschuldigten wegen des Vorwurfs des Wi-
derstandes gegen Vollstreckungsbeamte nach § 113 StGB unwahrscheinlich. Bei dem ak-
tenkundigen Verhalten der Angeschuldigten handelt es sich nicht um Gewalt im Sinne
dieser Vorschrift. Es ist auch nicht zu erwarten, dass in einer Hauptverhandlung weiter-
gehende Feststellungen getroffen werden können.

9 Der Begriff der Gewalt im Sinne von § 113 Abs. 1 StGB ist auf den Einsatz physisch wir-
kender Gewalt beschränkt (vgl. Bosch, in: Münchner Kommentar zum StGB, 4. Aufl., Rd-
nr. 18 zu § 113). Unter dem Begriff der Gewalt im Sinne von § 113 Abs. 1 StGB ist dem-
gemäß jede durch tätiges Handeln bewirkte Kraftäußerung gegen den Amtsträger zu
verstehen, die an sich geeignet ist, die Durchführung der Vollstreckungshandlung zu ver-
hindern oder nicht nur unerheblich zu erschweren, letzteres insbesondere dergestalt,
dass der Amtsträger die Diensthandlung nicht ausführen kann, ohne seinerseits eine
nicht ganz unerhebliche Kraft aufwenden zu müssen (Rosenau, in: Leipziger Kommen-
tar zum StGB, 12. Aufl. Rdnr. 23 zu § 113; BVerfG, Beschluss vom 23.08.2005 – 2BvR
1066/05 -; BayObLG, Beschluss vom 29.01.1988 - RReg 3 St 247/87 –, jeweils bei ju-
ris). Es reicht hierbei aus, wenn die eigene Kraftentfaltung des Täters, die auch in einem
Sich-Anketten oder einem bloßen Sich-Ankleben liegen kann (a. A. Bosch, in: Münchner
Kommentar zum Strafgesetzbuch, § 113 Rn. 20), gleichsam als vorweggenommener Wi-
derstand gegen eine alsbald erwartete Vollstreckung schon vor Beginn der Diensthand-
lung erfolgt, sofern sie sich gegen den Amtsträger im Zeitpunkt von dessen Tätigwerden
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in der genannten Weise auswirkt (BGH, Urteil vom 16.11.1962 – 4 StR 337/62 -, juris; Ro-
senau, in: Leipziger Kommentar zum StGB, 12. Aufl. Rdnr. 20 zu § 113). Die Kammer ist
allerdings der Auffassung, dass es in diesen Fällen weitere Voraussetzung für die Annah-
me tatbestandlicher Gewalt sein muss, dass der Widerstand seinerseits durch den Amts-
träger nur mit nicht ganz unerheblicher Gewaltanstrengung überwunden werden kann,
andernfalls es an der notwendigen Rückbindung zum Gewaltbegriff fehlen und das Ana-
logieverbot überschritten würde. Denn der Widerstand muss für den Amtsträger körper-
lich spürbar sein, um Gewalt darstellen zu können (vgl. BGH, Beschluss vom 11.06.2020
– 5 StR 157/20 -, juris Rz. 9). Ein bloßer Zeitaufwand bei der Überwindung des Widerstan-
des, selbst wenn dieser erheblich wäre, und die damit verbundene Lästigkeit für die Voll-
streckungsbeamten wären danach nicht ausreichend. Es würde in diesen Fällen zwar Wi-
derstand geleistet, jedoch kein im Sinne von § 113 StGB gewaltsamer Widerstand (a. A.
LG Berlin, Beschluss vom 21.11.2022 – 534 Qs 80/22 -, BeckRS 2022 80/22).

10 Die vorliegend in Rede stehende Handlung, nämlich das Ankleben an die Eingangstür
der Deutschen Bank mit löslichem Kleber, hat die dienstliche Vollstreckungshandlung,
nämlich die Durchsetzung der Versammlungsauflösung, nicht in dieser Weise erschwert.
Es ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass das Ablösen – unter Einsatz des Lösungsmit-
tels Aceton – von den Beamten mehr als einen ganz unerheblichen Kraftaufwand erfor-
derte. Dies ist auch unwahrscheinlich. Soweit das Ablösen einen besonderen Zeitauf-
wand erforderte, ist nach Auffassung der Kammer (s.o.) bereits fraglich, ob dieser Um-
stand über die zur Überwindung des Widerstandes nötige Kraftentfaltung hinaus zusätz-
lich Berücksichtigung finden kann, ohne dass hierdurch der Gewaltbegriff überdehnt
würde. Auch dieser Zeitaufwand war indessen nur unerheblich. Nach Aktenlage muss-
ten insgesamt fünf Personen von der Scheibe abgelöst werden, was nach den Angaben
der Beamten insgesamt etwa 10 - 15 Minuten in Anspruch genommen hat. In dem Straf-
befehlsantrag wird daher zu Recht davon ausgegangen, dass das Lösen von der Scheibe
durch die Beamten bei der Angeschuldigten (lediglich) etwa drei Minuten gedauert hat.

11 Darin unterscheidet sich der vorliegende Fall von den von der Staatsanwaltschaft in der
Beschwerdebegründung angeführten Fällen. Wenn sich Personen an Gegenständen fest-
halten, sich daran festketten oder mit Füßen gegen den Boden stemmen, werden den
Beamten Schwierigkeiten bereitet, die entweder selbst durch den nicht unerheblichen
Einsatz von Körperkraft gekennzeichnet sind oder jedenfalls durch nicht unerheblichen
Krafteinsatz überwunden werden müssen. Letzteres gilt etwa für den Kraftaufwand, wel-
cher für das Durchtrennen etwa einer Kette erforderlich ist. Dass ein auch nur annähernd
vergleichbarer Kraftaufwand im hiesigen Fall erforderlich gewesen wäre, ist nicht er-
kennbar.

III.

12 Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die notwendigen Aus-
lagen der Angeschuldigten beruht auf § 473 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 StPO.
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hindern. Wie von Ihnen beabsichtigt, kam es aufgrund der Blockade bis zu deren Auflösung 

zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Form eines Rückstaus zahlreicher 

Fahrzeuge. 

 

Dabei befestigten Sie sich zur Erschwerung der erwarteten polizeilichen Maßnahmen zur 

Räumung der Blockade mittels Klebstoffs auf der Straße, sodass die 

Polizeivollzugsbeamten Sie erst nach Lösung des Klebstoffs, was erhebliche Zeit in 

Anspruch nahm, nach 8.3o Uhr von der Straße wegbringen konnten. 
 

 

II. 
Der Erlass des Strafbefehls ist nach § 408 Abs. 2 S. 1 StPO derzeit abzulehnen, da ein hinreichender 

Tatverdacht im konkreten Fall nicht bejaht werden kann.  

 

Nach § 408 Abs. 3 S. 1 StPO hat der Richter/die Richterin dem Antrag der Staatsanwaltschaft zu 

entsprechen, wenn dem Erlass des Strafbefehls keine Bedenken entgegenstehen, also 

insbesondere hinreichender Tatverdacht wegen der dem/der Angeschuldigten vorgeworfenen Taten 

besteht. Ein solcher hinreichender Tatverdacht besteht dann, wenn die vorläufige Tatbewertung eine 

Wahrscheinlichkeit für eine spätere Verurteilung des/der Angeschuldigten mit den vorhandenen 

zulässigen Beweismitteln ergibt (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 65. Auflage 2021, § 203 Rdnr. 2). 

Das wiederum ist dann der Fall, wenn entweder die Verurteilung überwiegend wahrscheinlich 

erscheint oder im Zweifelsfall mit ungefähr gleicher Wahrscheinlichkeit von Verurteilung und 

Nichtverurteilung zu rechnen ist, zu dessen Klärung die besonderen Erkenntnisse aus einer 

Hauptverhandlung notwendig sind. Wenn demgegenüber jedoch bereits aufgrund des Akteninhalts 

der Freispruch des Angeschuldigten wahrscheinlicher ist als seine Verurteilung, ist der Strafbefehl 

nicht zu erlassen. 

 

Nach diesem Maßstab ist ein hinreichender Tatverdacht für die in Rede stehenden Straftaten nicht 

gegeben. 

 

Auch nach der Aufforderung zu Nachermittlungen konnten keine Erkenntnisse erlangt werden, die 

im konkreten Fall zu einem hinreichenden Tatverdacht führen können. Es mangelt schon an einer 

zureichenden Würdigung der tatsächlichen Umstände im konkreten Fall. 

 

Dazu muss ausgeführt werden, dass entgegen der derzeitigen pauschalierenden Praxis jeder 

einzelne Fall einer genauen Abwägung und Darstellung bedarf, denn es geht, wie auszuführen sein 

wird, um den grundgesetzlich geschützten Bereich des Versammlungsrechtes und der 
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Meinungsfreiheit.  Vor allem aber um die Frage, ob oder  inwieweit Menschen, die ihr 

grundgesetzlich geschütztes Recht ausüben, sich strafbar machen können.  

Der Verweis auf 30 Jahre alte Rechtsprechung des BGH bedarf, im Hinblick auf die extremen 

Entwicklungen des Klimas und der neuesten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, 

einer neuen Betrachtung. Die schematische Übertragung ohne genauere Abwägung verbietet sich.  

 

1. Eine Verurteilung wegen des Vorwurfs des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte nach § 113 

StGB, soweit der Angeschuldigten vorgeworfen wird, sich zur Erschwerung der erwarteten 

polizeilichen Maßnahmen zur Räumung der Blockade mittels Klebstoff auf der Straße festgeklebt zu 

haben, ist unter Berücksichtigung der Beweismittel unwahrscheinlich. 

 

Es ist bereits der objektive Tatbestand nicht erfüllt, da durch das Festkleben der Hand durch die 

Angeschuldigte kein Widerstandsleisten durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt gegenüber dem 

Vollstreckungsbeamten erfolgt ist. 

 

Unter Widerstand ist eine aktive Tätigkeit gegenüber dem Vollstreckungsbeamten zu verstehen, mit 

der die Durchführung einer Vollstreckungsmaßnahme verhindert oder erschwert werden soll. Mit 

Gewalt wird Widerstand geleistet, wenn unter Einsatz materieller Zwangsmittel, vor allem 

körperlicher Kraft, ein tätiges Handeln gegen die Person des Vollstreckenden erfolgt, das geeignet 

ist, die Vollendung der Diensthandlung zumindest zu erschweren (BGH, Beschluss vom 11. Juni 

2020 – 5 StR 157/20 –, BGHSt 65, 36-42, Rn. 9). Allerdings muss die Gewalt gegen den Amtsträger 

gerichtet und für ihn – unmittelbar oder mittelbar über Sachen – körperlich spürbar sein (BGH, 

Beschluss vom 15. Januar 2015 – 2 StR 204/14 –, juris), sodass er seine Amtshandlung nicht 

ausführen kann, ohne seinerseits eine nicht ganz unerhebliche Kraft aufwenden zu müssen (BGH, 

Urteil vom 16. November 1962 – 4 StR 337/62 –, BGHSt 18, 133-136).  

 

Es sind die Begriffe „Gewalt“ und  „bei einer Diensthandlung“ fraglich, denn wie auch der 

Polizeibericht ausführt, hat das Ankleben der Angeschuldigten im Rahmen der nicht angemeldeten 

Versammlung stattgefunden und wirkte lediglich nach Auflösung der Versammlung fort.. 

Hintergrund des Anklebens ist, wie auch die Erörterung der Ziele des Aufstandes der letzten 

Generation in der Ermittlungsakte zeigt, die Durchführung von Blockadeaktionen in Form „zivilen 

Ungehorsams“ um die Bevölkerung und die Politik auf die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen 

hinzuweisen. Das Ankleben geschieht dabei offensichtlich aus medialem Interesse um der Blockade 

Ausdruck zu verleihen und sie überhaupt erst zu ermöglichen. Das Ankleben selbst ist dabei Teil 

des Versammlungsthemas und steht damit zunächst unter dem Schutz von Art. 8 GG, wie unten 

näher ausgeführt werden wird.  
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Die Darstellung im konkreten Anklagesatz, dass mit dem Ankleben die polizeilichen Maßnahmen 

verhindert oder erschwert werden sollen, ist wiederum eine unterstellte Intension, die sich den Akten 

nicht entnehmen lässt.  

Dazu muss der zeitliche Ablauf und der Hintergrund der Aktion des Anklebens berücksichtigt 

werden. 

Nach dem Polizeibericht (Bl. 7 ff.) begann die Blockadeaktion gegen 8.00 Uhr. Um 8.22 Uhr wird 

durch PHK Z. die Verfügungsdurchsage getätigt, mit welcher die Anmeldung einer Versammlung 

angefragt und festgestellt wird, dass es sich um eine solche Versammlung handelt, wobei die hier 

Angeschuldigte bereits festgeklebt gewesen ist. Gleichzeitig wird die sofortige Beschränkung der 

Versammlung verfügt und der Gehweg als Versammlungsort zugewiesen. Die Auflösungsverfügung 

erging nach Aktenlage um 8.34 Uhr (Bl. 24). Bis dahin sind die Aktionen der Angeschuldigten als 

Teil der, wenn auch unangemeldeten, Versammlung zu sehen. Um 8.48 Uhr wurde begonnen die 

Angeschuldigte vom Asphalt abzulösen, um 8.52 Uhr war diese abgelöst; mithin in 4 Minuten (Bl. 

24R). Eine irgendwie geartete körperliche Kraftentfaltung nach der Auflösungsverfügung und 

Durchsetzung dieser ist nicht ersichtlich und wird auch nicht in der Ermittlungsakte vorgetragen. Im 

Gegenteil; auf Bl. 10 des Ermittlungsberichtes wird ausgeführt, dass sich die Angeschuldigte nach 

Ablösen dem BAT zuführen ließ und sich mittels Personalausweis auswies. Allein das Auftragen des 

Lösungsmittels zur Ablösung der Angeschuldigten, erfordert keine Amtshandlung die mit nicht 

unerheblichem Kraftaufwand verbunden wäre. Auch das vorherige Besorgen des Lösungsmittels 

stellt keine Amtshandlung mit nicht unerheblichem Kraftaufwand dar.  Offensichtlich ist den 

Beteiligten auch bewusst, dass das Ablösen des Klebstoffes lediglich Minuten in Anspruch nimmt 

und leicht durch Auftragen mit einem Pinsel zu bewerkstelligen ist. Falls es den beteiligten Aktivisten 

darum ginge, die polizeilichen Maßnahmen nach der zu erwartenden Auflösung der Versammlung 

zu behindern, wären andere Blockademaßnahmen zu erwarten. Insoweit verweist die 

Staatsanwaltschaft zu Recht auf ergangene Urteile in Verfahren die im Rahmen des Konfliktes zu 

„Stuttgart 21“ ergingen. Jedoch haben die Beteiligten der hiesigen Aktion eben gerade auf diese Art 

von Blockade verzichtet. Eine, wie im Strafbefehlsantrag benannte „erhebliche Zeit“ zur Ablösung 

ist nicht ersichtlich.  

Das Ankleben ist, nämlich auch nicht bei wertender Betrachtung, mit einem Festketten an einen 

Gegenstand (OLG Stuttgart, Urteil vom 30. Juli 2015 – 2 Ss 9/15 –, Rn. 20, juris) oder dem Stemmen 

der Füße gegen den Boden sowie Festhalten an Gegenständen (BVerfG, Nichtannahmebeschluss 

vom 23. August 2005 – 2 BvR 1066/05 –, Rn. 2, juris) vergleichbar. Denn sowohl das Lösen von 

Ketten, wobei es in dem vom OLG Stuttgart entschiedenen Fall sogar zu einem Einbetonieren eines 

Armes in ein PVC-Rohr kam und das Entfernen mehr als zwei Stunden dauerte, als auch der Bruch 

eines Widerstands infolge sich aktiv gegen den Boden stemmender oder an Gegenständen 

festhaltender Personen führen offensichtlich zu einem erheblichen Kraftaufwand der 

Polizeibeamten. Im hiesigen Fall mangelt es hieran jedoch wie dargelegt. 
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Würde man das bloße Bestreichen der Finger und der übrigen Hand mit einem mit Lösungsmittel 

getränkten Pinsel oder Lappen seitens der Polizeibeamten vermittelt durch die Angeschuldigte oder 

gar das Besorgen des Lösungsmittels unter den Gewaltbegriff des § 113 Abs. 1 StGB subsumieren, 

verstieße dies gegen das Analogieverbot aus Art. 103 Abs. 2 GG. 

 

2. Eine Verurteilung wegen des Vorwurfs der Nötigung nach § 240 StGB, soweit der 

Angeschuldigten vorgeworfen wird, durch eine Sitzblockade auf der BAB 100 für über 30 Minuten 

Fahrzeugführende behindert zu haben, ist unter Berücksichtigung der vorliegenden Beweismittel 

unwahrscheinlich. Denn es mangelt jedenfalls an der für die Nötigung erforderlichen aktiven 

Feststellung der Verwerflichkeit i.S.d. § 240 Abs. 2 StGB im konkreten Fall. 

 

Zwar nimmt die Staatsanwaltschaft Bezug auf die Rechtsprechung des BVerfG (Beschluss vom 

07.03.2011- 1 BVr 388/05) und nennt die Voraussetzungen unter welchen eine Strafbarkeit 

begründet werden kann. Eine am Akteninhalt orientierte tatsächliche Feststellung findet aber nicht 

statt.  Allein ein Satz „Unter Berücksichtigung dieser Beurteilungsmaßstäbe stellen sich die 

gegenständlichen Blockadeaktionen nach Abwägung aller Umstände als verwerflich dar“ wird dazu 

ausgeführt ohne näherer Begründung aus dem Akteninhalt, welche Umstände denn nun wie 

abgewogen worden sind. Es erschließt sich nicht, weshalb die Staatsanwaltschaft hier den 

Tatbestand als verwirklicht ansieht, denn dieser ist nur eröffnet, wenn eine Verwerflichkeit im 

konkreten Fall angenommen wird. § 240 Abs. 2 StGB stellt damit klar, dass nicht der eigentlich 

erfüllte Tatbestand möglicherweise einer Rechtfertigung unterliegt, sondern bildet die Grundlage der 

Strafbarkeit überhaupt. 

Verwerflich und damit strafbar ist die Protestaktion aber dann nicht, wenn sich ihre Teilnehmer im 

Rahmen des ihnen von Art. 8 GG Erlaubten bewegen.  

Dem Schutzbereich der Versammlungsfreiheit unterfallen Sitzblockaden, die Aufmerksamkeit für 

politische Forderungen erregen wollen, auch dann, wenn sie nach dem Gewaltbegriff der 

Rechtsprechung „Gewalt“ im Sinne des § 240 II StGB sind: Für die Schutzbereichseröffnung 

maßgeblich ist nur, ob die Versammlung „friedlich“ im Sinne des Art. 8 GG ist, was mehr voraussetzt 

als „Gewalt“ im Sinne des § 240 II StGB und etwa erst bei aggressiven Ausschreitungen nicht 

gegeben wäre (BVerfG, Beschl. v. 24. Oktober 2001 – 1 BvR 1190/90, Wackersdorf, Rn. 46 ff.; 

BVerfG, Beschl. v. 7. März 2011 – 1 BvR 388/05, Zweite Reihe, Rn. 33). Sodann sind zur 

Bestimmung der Rechtswidrigkeit das Grundrecht der Versammlungsfreiheit der Protestierenden 

und die Fortbewegungsfreiheit der Autofahrer in praktische Konkordanz, also in möglichst 

schonenden Ausgleich, zu bringen. Ausgehend davon, dass es den Demonstrierenden offen steht 

Ort und Zuschnitt ihres Protestes selbst zu bestimmen, richtet sich die Zulässigkeit der damit 

verbundenen Beeinträchtigung Dritter maßgeblich nach dem Kommunikationszweck, der Dauer und 

Intensität der Aktion, einer etwaigen vorherigen Bekanntgabe, Ausweichmöglichkeiten, der 
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Dringlichkeit des blockierten Transports und dem Sachbezug zwischen den in ihrer 

Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten Personen und dem Protestgegenstand (BVerfG a.a.O). 

Dazu nunmehr eine Abwägung im Einzelnen: 

Nach dem Akteninhalt wurde die konkrete Aktion angekündigt. Es wurden zwar keine konkreten 

Örtlichkeiten benannt, was dem Demonstrationsziel entgegen laufen würde, aber es wurde der Tag 

und die Art der Aktion öffentlich, auch durch die Medien bekannt gegeben, benannt.   

Ein dringlicher Transport der konkret durch die Angeschuldigte behindert wurde ist nicht gegeben. 

Nach Akteninhalt wurden 9 Fahrzeuge festgestellt, die nicht weiterfahren konnten. Dabei bleibt 

unklar, weshalb eine Ableitung dieser Fahrzeuge über die nach Aktenlage freie Spur nicht hat 

stattfinden können. Eine besondere Dringlichkeit der Transporte und eine unverhältnismäßig lange 

Dauer der Blockade ist nicht ersichtlich. Lediglich ein Fahrzeugführer meinte nach Aktenlage ggf. 

einen wichtigen Termin ggf. nicht erreichen zu können. Die Blockade dauerte circa 30 Minuten. Im 

Hinblick auf den Umstand, dass auf der gegenständlichen Autobahn jeden Tag mit Stau zu rechnen 

ist, der über den hier 30minütigen auch hinausgehen kann und mit welchem jeder Fahrzeugführende 

bei Benutzung der Stadtautobahn zu rechnen hat, dürften die Anforderungen, auch an die 

Erheblichkeit des Eingriffes in Grundrechte anderer, im konkreten Fall nicht erfüllt sein.  

Dazu muss ausgeführt werden, dass nach der aktuellen Staubilanz des ADAC es im Jahr 2021 

insgesamt 58.141 Staus gab. Die Staus summierten sich auf 43.858 Kilometer. Die A 100 wird nach 

der vorbenannten Staubilanz als Stadtautobahn mit der längsten Staudauer und mit den meisten 

Staukilometern in Berlin gelistet. Weshalb nun der durch die Angeschuldigte hervorgerufene Stau, 

der sich wie ausgeführt auch an der unteren Staudauer bewegt, besonders gravierend sein soll, ist 

nicht ersichtlich.  

Auch eine versuchte Nötigung im Hinblick auf eine möglicherweise beabsichtigte lange Blockade ist 

nicht zu bejahen, denn diese Absicht ergibt sich weder aus den Akten noch aus den Umständen und 

würde zu einer unrechtmäßigen Ausweitung des Tatbestandes auf möglicherweise eintretende 

Umstände und damit zu einem Gesinnungsstrafrecht führen. 

Der Zusammenhang zwischen den erhobenen Forderungen (NordseeÖl –Nö!)   und der gewählten 

Protestform ist ersichtlich, denn die Blockierten nutzen durch Verbrennungsmotoren verarbeitetes 

Öl (es liegt keine Feststellung vor, dass es sich ausschließlich um Elektroautos gehandelt hat) und 

das Anliegen der Demonstrierenden betrifft auch die vom Protest nachteilig Betroffenen, unabhängig 

davon, ob man dafür auf die konkreten Forderungen oder das übergeordnete Ziel des Klimaschutzes 

abstellt. Der Umstand, dass auch in anderen Bereichen Öl genutzt wird und damit die Blockade der 

Autofahrenden nur einen Teil des Themas anspricht, würde nicht verfangen, denn dies ist 

unerheblich. 26 Prozent aller CO2 Emissionen in der EU werden durch den Autoverkehr verursacht. 

Autofahrende tragen damit in erheblichem Maß zum Klimawandel bei und stehen damit in direktem 

Zusammenhang zum Versammlungsthema. 
(Quelle: www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Umwelt-Energie/CO2 Strassenverkehr.html). 
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Auch im Übrigen scheint der derzeitige Ermittlungstand eher dafür zu sprechen, dass im konkreten 

Fall die Handlung zulässig und damit nicht verwerflich im Sinne des § 240 Abs. 2 StGB ist: „Stehen 

die äußere Gestaltung und die durch sie ausgelösten Behinderungen in einem Zusammenhang mit 

dem Versammlungsthema oder betrifft das Anliegen auch die von der Demonstration nachteilig 

Betroffenen, kann die Beeinträchtigung ihrer Freiheitsrechte unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Umstände möglicherweise eher sozial erträglich und dann in größerem Maße hinzunehmen sein, 

als wenn dies nicht der Fall ist.“ (BVerfG a.a.O.). Nun könnte die Berücksichtigungsfähigkeit solcher 

sogenannten „Fernziele“ im Kontext der Verwerflichkeitsklausel des § 240 Abs. 2 StGB 

unberücksichtigt bleiben, da der BGH vor über 30 Jahren dazu eine ablehnende Haltung 

eingenommen hat. Jedoch hat das BVerfG später in der o.g. Entscheidungen durch das Abstellen 

auch auf den Kommunikationszweck jedenfalls eine gewisse Öffnung nahegelegt, ohne dass es 

bisher zu einer Klärung der Frage gekommen ist (Einzelheiten bei MüKo/Sinn, § 240 StGB Rn. 142 

ff.). Während es sich verbietet, die Fernziele nach dem Kriterium der „inhaltlichen Richtigkeit“ des 

Anliegens zu berücksichtigen, da diese inhaltliche Richtigkeit politischer Forderungen nicht 

gerichtlich festgelegt, sondern politisch und gesellschaftlich bestimmt wird, könnte eine Abwägung 

in der Berücksichtigung der Gewichtigkeit und der grundgesetzlich geschützten und einklagbaren 

Rechte des verfolgten Anliegens liegen (ähnlich Schönke/Schröder/Eisele § 240 StGB Rn. 29a). 

Zwar ist auch die Gewichtigkeit einzelner Anliegen eine für politische Aushandlungsprozesse offene 

Wertungsentscheidung – aber sofern bestimmten Zielen im Verfassungstext eine besondere 

Bedeutung zugewiesen wird, spricht dies durchaus für eine besondere Gewichtigkeit. Die Frage 

nach der Berücksichtigung des Kommunikationsanliegens im Zusammenhang mit Klimaprotesten 

ist vor dem Hintergrund des kürzlich ergangenen Klimabeschlusses des BVerfG, der die Bedeutung 

des Art. 20a GG unterstrichen und Klimaschutz als Staatsziel festgesetzt hat, von besonderer 

Bedeutung (BVerfG, Beschluss vom 24. März 2021 – 1 BvR 2656/18 –, BVerfGE 157, 30-177). Dass 

die einzelnen Proteste in diesem neuartigen Spannungsfeld, denn die bisherige Rechtsprechung 

konnte darauf noch keinen Bezug nehmen,  tatsächlich rechtswidrig sind, lässt sich mit dem 

vorliegenden tatsächlichen Feststellungen nach Ansicht des Gerichtes nicht rechtssicher sagen. So 

hat das Bundesverfassungsgericht in dem benannten Beschluss ausgeführt (siehe dort Rz.: 

120);“dass Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO-Emissionen verbunden sind, wären 

also verfassungsrechtlich nur noch hinnehmbar, soweit sich die dahinterstehenden grundrechtlichen 

Freiheiten in der erforderlichen Abwägung durchsetzen könnten, wobei das relative Gewicht einer 

nicht klimaneutralen Freiheitsbetätigung in der Abwägung bei fortschreitendem Klimawandel (der ja 

zweifellos vorliegt, siehe auch IPCC Bericht 2022- (www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/), Rede des 

Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António Guterres zum Klimagipfel 2022 - 

https://unric.org/de/) weiter abnimmt. Indessen kommt Art. 20a GG im Hinblick auf eine Regulierung 

CO2-relevanter Verhaltensweisen zunehmend normatives Gewicht bereits zu, bevor das 

verfassungsrechtlich maßgebliche Budget vollends aufgebraucht ist, weil es, ungeachtet 

verfassungsrechtlicher Bedenken, weder verantwortlich noch realistisch wäre, CO2-relevante 
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Verhaltensweisen zunächst unvermindert hinzunehmen, dann aber zum Zeitpunkt des vollständigen 

Verbrauchs des Restbudgets unvermittelt Klimaneutralität einzufordern.“ Es liegt damit nahe die 

Erwägungen zu Art 20a GG, welcher zwar als Staatsziel keine unmittelbaren Auswirkungen auf die 

Grundrechtsausübung des Einzelnen hat, jedoch im Rahmen der Abwägung zwischen dem 

Versammlungsrecht und dem Recht auf Meinungsäußerung (ggf. auch das Recht auf körperliche 

Unversehrtheit) der Angeschuldigten und dem Recht der Fahrzeugführenden auf Bewegungsfreiheit 

in CO2 emittierenden PKW einfließen zu lassen und bei (kurzzeitiger) Einschränkung dieser 

Bewegungsfreiheit zu einem Überwiegen der Grundrechte der Angeschuldigten führen könnte. Die 

Unsicherheit in dieser Rechtsfrage kann nicht zu Lasten der Angeschuldigten gehen, die sich ja 

offensichtlich aus den genannten Gründen im Recht meint. Zudem würde dies, auch bei  möglicher 

Ablehnung der umstrittenen Rechtsfrage dann zu der Frage eines Putativnotwehrrechtes führen 

würde. Eine Vermeidbarkeit eines Irrtums dürfte im Hinblick auf das oben ausgeführte schwer zu 

begründen sein. 

 

Da zuweilen ausgeführt wurde, die gegenständlichen Aktionen seien undemokratisch und daher 

verwerflich, soll auch darauf eingegangen werden. Der menschengemachte Klimawandel ist für die 

Mehrheit gesellschaftlicher Konsens. Demokratie bedeutet aber auch Verantwortung für 

Minderheiten. Was die Mehrheit für die Minderheit mitbeschließt, muss sie ihr gegenüber 

rechtfertigen können. Es ist, auch nach den oben ausgeführten Maßgaben des 

Bundesverfassungsgerichtes (a.a.o.), eben gerade nicht gerechtfertigt, dass der aktuellen 

Minderheit der jüngeren Menschen die Konsequenz des Klimakollapses allein zugemutet wird, der 

nach derzeit gesicherter wissenschaftlicher Einschätzung spätestens ab 2050 auf die Menschheit 

zukommen wird. Dass die jetzige alte Mehrheitsgesellschaft die Rechte der jungen Menschen 

missachtet, um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen und die Nachteile auf spätere 

Generationen abwälzt, kann unter demokratischen Erwägungen nicht hingenommen werden. Eine 

Verwerflichkeit kann daher aus demokratischen Gesichtspunkten eben gerade nicht erkannt werden. 

 

Inwieweit die Angeschuldigte sich einer Ordnungswidrigkeit nach § 29 VersG schuldig gemacht hat, 

konnte mangels konkreter Angaben nicht sicher festgestellt werden, insoweit konnte auch nicht nach 

§ 408 Abs. 3 StPO verfahren werden.  

 

Die Kosten- und Auslagenentscheidung beruht auf § 467 Abs. 1 StPO. 

 

 
 
V. 
Richterin am Amtsgericht 
 


